
1 von 44

Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

1 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore bedankt sich für die Möglichkeit - via Fragenkatalog - Stellung zum 2. Feststellungsverfahren der BNetzA zur Bedarfsgesteuerten 
Nachtkennzeichnung nehmen zu können. Wir begrüßen den eingeleiteten Konsultationsprozess zur Festlegung weiterer Übergangsfristen über den 30. Juni 2021 hinaus. Übergangsfristen sind aus 
unserer Sicht absolut notwendig, um ausreichend Zeit für die Bewältigung der vielfältigen Heraus-forderungen der BNK-Umrüstung zu schaffen. Eine Umsetzung der BNK-Umrüstung ist offshore 
unmöglich bis kommendes Jahr zu realisieren. Dies gilt ebenso für das Gros der Anlagen im Onshore-Bereich. In diesem Zuge verweisen wir auch noch einmal auf das gemeinsame 
Verbändeschreiben vom 14. Juli dieses Jahres (als Anlage anbei).  

Vor dem Hintergrund der langen Planungs- und Realisierungshorizonte im Offshore-Bereich, die durch die die Corona-Pandemie zusätzlich beeinflusst werden, hoffen wir darauf, dass die BNetzA 
möglichst zeitnah eine Entscheidung nach dem 11. September treffen kann, um den betroffenen Unternehmen schnell die dringend benötigte Planungssicherheit zu geben. Für den Fall, dass wir 
über den Kosultationsprozess hinaus den behördenseitigen Meinungsbildungsprozess weiter unterstützen können, bspw. mit tiefergehenden Ausführungen zu den spezifischen Herausforderungen 
des komplexen Offshore-Umfeldes, stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

2 ABO Wind AG Nach den uns vorliegenden Informationen wurde die Airsight GmbH am 23. April 2020 zur Baumusterprüfstelle benannt. Am 12. August 2020 folgte die Benennung der DFS Aviation Services GmbH 
und AviaCert GmbH als benannte Stellen zur Prüfung von transponderbasierten BNK-Systemen (Nachrichten für Luftfahrer, Bekanntmachung der Liste der benannten Stellen zur Prüfung von 
Systemen für die bedarfsgesteuerte gemäß Anhang 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, 12. August 2020). Erst nach Benennung der 
Stellen können die Prüfprozesse begonnen werden. 
Anfang Mai 2020 wurde durch Lanthan Safe Sky GmbH das Baumusterprüfverfahren begonnen und Mitte August 2020 abgeschlossen. Daraus ist abzuleiten, dass für die Baumusterprüfung mit 
einem Zeitraum von ca. 3-4 Monaten zu rechnen ist. Es ist zu erwarten, dass der Prüfprozess der weiteren Marktteilnehmen ebenfalls diese Zeit in Anspruch nehmen wird. Abseits von diesen 
Erfahrungen sollte berücksichtigt werden, dass sich abhängig von den Entwicklungen der Corona-Pandemie der Prüfprozess weiter verzögern kann. 

3 airsight GmbH Die airsight GmbH führt als benannte Stelle bereits zwei Baumusterprüfungen durch.
Die Baumusterprüfung eines ersten Herstellers wurde am 18.08.2020 erfolgreich abgeschlossen.
Der Abschluss der Baumusterprüfung eines zweiten Herstellers steht bevor und wird in wenigen Wochen erwartet.
Die durchschnittliche Prüfdauer beträgt drei bis vier Monate.

4 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Hierzu liegen dem BDEW keine Informationen vor. 

5 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Das erste transponderbasierte System hat im August 2020 die Baumusterprüfung erhalten. Weitere Baumus-terprüfungen liegen derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund ist es noch nicht 
möglich, eine Einschätzung für den zeitlichen Ablauf der konkreten Schritte und Entscheidungen für die Auswahl von Anbietern zu geben. Wir gehen davon aus, dass die Abstimmungen während 
des laufenden Baumusterprüfverfahrens stattfinden.

6 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Das erste transponderbasierte System hat im August 2020 die Baumusterprüfung erhalten. Weitere Baumusterprüfungen liegen derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund ist es noch nicht 
möglich, eine Einschätzung für den zeitlichen Ablauf der konkreten Schritte und Entscheidungen für die Auswahl von Anbietern zu geben. Wir gehen davon aus, dass die Abstimmungen zwischen 
Prüfstellen und BNK-Herstellern während des jeweiligen Baumusterprüfverfahrens stattfinden, sodass es sich dabei um einen laufenden Prozess handelt (siehe Frage 2).

Stellungnahmen zu Frage 1:  
Wann können die für die Baumusterprüfung benannten Prüfstellen in die Abstimmung mit den BNK-Herstellern bzgl. der anzulegenden Prüfkriterien gehen und welcher Zeitraum wird für die Abstimmung voraussichtlich nötig sein?

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

Allgemeine Anmerkungen
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7 Dark Sky GmbH Es kann davon ausgegangen werden, daß alle bekannten BNK-Anbieter bereits mit Baumusterprüftellen in der Abstimmung sind und in den meisten Fällen bereits die Baumusterprüfungen 
beauftragt haben.

8 DFS Aviation Services GmbH Die DFS Aviation Services (DAS) ist seit dem 01.08.2020 benannte, fachkundige Stelle zur Prüfung von BNK-Systemen. Basis der Benennung durch das BMVI ist ein Prüfkonzept, welches den 
Herstellern von BNK-Systemen, die die DAS mit der Prüfung beauftragt haben, unverzüglich zur Verfügung gestellt wird.

9 ENERCON GmbH Nach unserem Kenntnisstand befinden sich die BNK-Hersteller bereits in der Abstimmung mit den entsprechenden Prüfstellen. Das erste transponderbasierte System wurde im August 2020 
offiziell zugelassen. Weitere transponderbasierte Systeme stehen unmittelbar vor der Zulassung. 

Siehe dazu: 
1. https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6767-dark-sky-besteht-audit-zum-qualittsmanagementsystem-nach-iso-9001-und-setzt-baumusterprfung-fr-bnk-fort 
2. https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6762-bnk-system-deutsche-windtechnik-besteht-drohnen-befliegung-erteilung-der-baumusterprfung-wird-erwartet
3. https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6739-re-cap-kooperiert-mit-quantec-sensors

Die Verlängerung der Umsetzungsfrist um 3 Jahre für die Nachrüstung BNK in den OWPs der AWZ und im Küstenmeer ist dringend notwendig. 
Diese Fristverlängerung ist gerade im Offshore- Bereich unbedingt notwendig, um die technisch komplexen BNK-Systeme auszuwählen, genehmigen zu lassen, fertigen zu lassen und letztlich dann 
einbauen zu können.
Regulatorischer Hintergrund mit massiver Zeitverzögerung
Vor diesem Hintergrund sei zunächst darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Aufstellung der für die BNK geltenden Regeln, zu massiven Verzögerungen kam. Die Pflicht zur Ausstattung des 
OWP Baltic 1 und des OWP Baltic 2 folgt aus § 9 Abs. 8 EEG 2017 und ist gem. Tenorziffer 1 der Festlegung BK6-19-142 der BNetzA bis zum 30.06.2021 umzusetzen. In der ursprünglich 
zugrundeliegenden Gesetzesbegründung aus dem Jahr 2018 (BT-Drs. 19/5523, S. 67) heißt es, dass die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrhindernissen“ (AVV Luft) 
„zeitnah“ entsprechend angepasst werde. Es war hier nicht erkennbar, dass dies nicht „zeitnah“, sondern tatsächlich erst im Mai 2020 erfolgen würde. Hinzu kommt, dass die AVV Luft 
ausdrücklich nicht für die AWZ (betrifft OWP Baltic 2) gilt. Der nunmehr vorübergehend für die AWZ anzuwendende „Standard für die Installation von Offshore-Luftfahrthindernissen“ (SOLF) 
wurde den OWP-Betreibern erst am 20.08.2020 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) über die Verbände übermittelt. Während der SOLF in Gänze erst im Februar 
2021 veröffentlicht werden wird, wurde der Teil 5 des SOLF „wegen der Dringlichkeit“ bereits zur Anwendung dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zur Verfügung gestellt.
Letztlich bleibt hier festzustellen, dass die Regeln für den OWP Baltic 1 erst seit Mai diesen Jahres verbindlich feststehen, die Regeln für den OWP Baltic 2 sogar erst seit Ende Augst. In beiden 
Fällen ist offensichtlich, dass es sich nicht mehr um eine „zeitnahe“ Einführung im Sinne der Gesetzesbegründung handelt und es gerade Offshore aufgrund der vielen zu beachtenden Parameter 
ausgeschlossen scheint, unter diesen Start-Voraussetzungen die Frist des 30.06.2021 einzuhalten. Hinzu kommt, dass lange im Raum stand, die Vorgaben der AVV Luft und des SOLF wären nahezu 
identisch. Die jetzige Veröffentlichung zeigt, dass hier doch Unterschiede bestehen und somit auch eine Planung „auf Verdacht“ – ungeachtet des erheblichen finanziellen Risikos – letztlich nicht 
zielführend gewesen wäre.

Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

10



3 von 44

Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

Genehmigungsprozess können erst starten, wenn Produkte feststehen; derzeit aufgrund legislativer Verzögerungen noch unklare Marktlage
Dies vorausgeschickt ist offensichtlich, dass die Genehmigungsprozesse für die Installation der BNK sowohl im Falle des OWP Baltic 1, als auch im Falle des OWP Baltic 2 jetzt erst beginnen können. 
Voraussetzung für diesen Beginn ist nicht nur, dass die regulatorischen bzw. genehmigungsrechtlichen Regeln feststehen, sondern auch, dass die entsprechenden Produkte vom Markt überhaupt 
beschrieben, technisch geprüft und dann auch zur Verfügung gestellt werden können, die Produkte also auch vollumfänglich marktreif sind. Es ist daher nicht so, dass eine genehmigungsseitige 
Bearbeitung mit Existenz der Regeln beginnen kann, sondern dass der Beginn eine prinzipielle Marktabfrage voraussetzt, da der Genehmigungsbehörde erst dann die genauen Einbauprodukte 
angezeigt werden können.
Dieser Markt muss aufgrund der zuvor beschriebenen regulatorischen Schwierigkeiten erst geschaffen werden. Bei Bestandsanlagen sind das Detektionssystem, die Netzwerkeinbindung und die 
Flugbefeuerung zu ersetzen, es sind also insgesamt drei Komponenten auszutauschen. Aufgrund der Anlagenanzahl und dem entsprechenden finanziellen Volumen ist im Falle der EnBW die 
Vergabe nach EU-Vergaberichtlinie durchzuführen. Der Prozess der diskriminierungsfreien EU-Ausschreibung ist langwierig und hat zwar begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Ob die 
konzernweite Ausschreibung „eins zu eins“ für den Offshore- Bereich Anwendung finden kann, muss zudem erst noch vor dem Hintergrund des SOLF bewertet werden, was wiederum einige Zeit 
in Anspruch nehmen wird.
Selbst wenn alle technischen Details und Anlagen feststehen, beginnt erst der Genehmigungsprozess, ohne dessen Abschluss keine Komponenten bestellt werden können. 
Im Bereich des OWP Baltic 1 wird es voraussichtlich zu einer Änderungsanzeige gem. § 15 BImSchG kommen, wobei der Vorhabenträger wegen der fehlenden Konzentrationswirkung vier 
verschiedene Behörden einbinden muss (Landesluftfahrtbehörde; Landesbaubehörde; Wasser- und Schifffahrtsverwaltung; staatl. Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Das Verfahren ist folglich 
zeitintensiv. 
Im Bereich des OWP Baltic 2 wird es ebenfalls nur zu einer unwesentlichen Änderung kommen, hier ist aber das BSH zentraler Ansprechpartner. Aufgrund der langen Unsicherheiten wegen des 
SOLF wird dieser Genehmigungsprozess aber weitere Zeitverzögerungen erfahren.
 Die AVV Luft gibt die Möglichkeit einer sog. Block,- bzw. Peripheriebefeuerung.Die Genehmigung ist bei der Luftfahrtbehörde einzuholen. Die Vergabe und damit letztlich auch die Anzahl der mit 
BNK kompatibler Flugbefeuerung nachzurüstenden Anlagen kann erst nach Aussage der jeweilig zuständigen Luftfahrtbehörde zur Peripheriebefeuerung erfolgen, u.U. ist der gesamte Windpark 
nachzurüsten anstatt lediglich der Anlagen an Rand. Das kann u. U. zu weiteren Verzögerungen in der Umsetzung führen. 
Lange Lieferzeiten erwartet – gerade wegen der hohen Nachfrage
Ferner liegen die Lieferzeiten für die derzeit am Markt erhältlichen Produkte, die lediglich im Geltungsbereich der AVV Luft eingesetzt werden können, bei mindestens 4 Monaten. 
Tatsächliche Offshore- Installation stark wetterabhängig
Die tatsächliche Offshore- Installation ist ebenfalls langwierig, da Arbeiten nur unter limitierten Umgebungsbedingungen erfolgen können. Die mögliche Offshore- Arbeitszeit ist im Herbst, Winter 
und Frühjahr sehr gering. Die Zeitdauer für Vergabe nach EU- Vergaberecht, die lange Lieferzeit und der hohe Zeitbedarf zur Installation machen eine Nachrüstung von BNK offshore bis zum 

                     Ferner liegen die Lieferzeiten für die derzeit am Markt erhältlichen Produkte, die lediglich im Geltungsbereich der AVV Luft eingesetzt werden können, bei mindestens 4 Monaten. 
Tatsächliche Offshore- Installation stark wetterabhängig
Die tatsächliche Offshore- Installation ist ebenfalls langwierig, da Arbeiten nur unter limitierten Umgebungsbedingungen erfolgen können. Die mögliche Offshore- Arbeitszeit ist im Herbst, Winter 
und Frühjahr sehr gering. Die Zeitdauer für Vergabe nach EU- Vergaberecht, die lange Lieferzeit und der hohe Zeitbedarf zur Installation machen eine Nachrüstung von BNK offshore bis zum 
30.06.2021 unmöglich. Angesichts des Sanktionsregimes des EEG wohnt einer nicht fristgerechten Umsetzung ein hohes Konfliktpotenzial inne, dass wir gerne vermeiden möchten. 

11 ENGIE Deutschland AG Dazu haben wir nur die zu Frage 2 angegebenen Informationen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, die Firma Eurowind Energy GmbH sind ein in Hamburg ansässiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich im Laufe der letzten Jahre zu einem bedeutenden Entwickler, Betreiber und 
Investor von Windenergieanlagen (WEA) entwickelt hat. Die Eurowind Gruppe ist Betreiber von mehr als 650 Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 1.300 MW. Den 
überwiegenden Teil unserer Anlagen betreiben wir in Deutschland. Im Unternehmen, mit dem Firmenhauptsitz in Hobro (Dänemark) sowie unserer Niederlassungen in Deutschland, als auch 
Schweden, Polen, Portugal und Rumänien, beschäftigen wir derzeit 110 Mitarbeiter. Wir stehen derzeit vor der Herausforderung rund 400 Onshore Bestandsanlagen, sowie unsere Neuprojekte 
mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung auszustatten und nehmen diesbezüglich Stellung zu Ihrer Frage, warum eine Verlängerung der Umsetzungsfrist aus unserer Sicht als dringend 
notwendig erachtet wird.

Wir haben vor ca. zwei Jahren eine betriebsinterne BNK Arbeitsgruppe gegründet, welche sich mit der Umbaurealisierung unserer Turbinen beschäftigt und während wir bis Anfang des Jahres viel 
Zeit in die Umsetzung von Radar Lösungen setzten, wurde diese zeitintensive Arbeit durch die am 01.Mai 2020 veröffentliche Neufassung der AVV größtenteils verworfen, da der 
transponderbasierten Lösung grünes Licht erteilt wurde. Wir begrüßen diese Erweiterung durchaus, da der Prozess der Umrüstung realisierbarer erscheint als mit komplexen Radarsystemen. 
Allerdings mussten wir unsere Planung nun in eine völlig neue Richtung lenken und unsere Projekte neu betrachten, was für uns wertvolle Zeit in Anspruch nahm.

Leider läuft es auf dem Markt der Transponder BNK Hersteller, sowie allen mitwirkenden Parteien durchaus schleppend. Während viele Hersteller der Systeme vorerst mit schnellen 
Lösungsansätzen geworben haben, verschieben sich versprochene Marktstarts immer weiter nach hinten. Während vor der Covid-19 Pandemie noch Hoffnung der Hersteller mit bestandenen 
Baumusterprüfung und Umsetzungsstarts für Q2-Q3 2020 gemacht wurde, haben wir für keine Turbine unseres Portfolios bis heute feste Verträge zur Umsetzung einer BNK Lösung, sowie BNK 
Ready Verträgen. Ebenfalls bereiten uns die Turbinenhersteller( Vestas, Enercon, etc..) immer größere Probleme mit verschobenen Lösungsansätzen ihrerseits. Bei einem Anlagenportfolie das 
diverse Anlagenhersteller umfasst, ist dies eine zeitintensive Herausforderung. Die vor allem technischen Lösungsansätze, welche die Turbinen vorerst mit der erforderlichen Hardware, sowie den 
Stand der parkinternen Kommunikation auf ein zwingend erforderliches Level für die BNK Umrüstung bringen, fehlen ebenfalls.

Hinzukommend stellt es ein Problem in der Planung dar, dass vor uns eine umzurüstende Flotte verschiedenster Turbinenhersteller, aller Altersklassen, sowie parkgrößen zwischen einer und 
zwanzig Windturbinen steht. Dies bedeutet für uns, dass wir verschiedenste Anlagengenerationen mit verschiedenster Hardware vor uns haben, was ein enormes Pensum in der Vorarbeit und 
technischen Realisierung darstellt. Diese technische Realisierung ist dabei oft so umfangreich, dass neue parkinterne Netzwerke und komplett neue Befeuerungen verbaut werden müssen, was 
ebenfalls durch fehlende Angebote aller Parteien, sowie nicht bestandene Baumusterprüfungen für Transpondersysteme und Infrarotleuchten gebremst wird. Außerdem bestimmt oft die Größe 
eines Parks, für welches Transpondersystem man sich schlussendlich entscheidet. Die verschiedenen Systeme ergeben dabei mehr oder weniger Sinn und da im Moment unseres Wissens, nur die 
Firma Lanthan eine bestandene Baumusterprüfung vorweisen kann, können wir in dieser verzerrten Wettbewerbssituation keine endgültigen Entscheidung treffen, während uns die Zeit rasend 
davonläuft.

Während wir nach Eröffnung der Transponderlösung alle sehr positiv gestimmt die Projekte in Angriff nehmen wollten, ist seitdem doch wenig auf dem Markt passiert, was auf einer Seite 
sicherlich der kurzen Vorlaufzeit für die Systementwicklung, der in unseren Augen doch technisch weit anspruchsvolleren Herausforderung als vorab betrachtet, sowie nicht zuletzt auch der Covid 
19 Pandemie und der damit verbunden Bremsung des Marktes liegt.

Wir benötigen daher zwingend die des BWE geforderte Fristverlängerung von 2 Jahren für Bestandsanlagen und 1 Jahr für Neuprojekte. Ohne diese Fristverlängerung können wir die Realisierung 
aufgrund der voraus genannten Aspekte schlichtweg nicht fristgerecht umsetzen, was für die Eurowind Energy Gruppe und die dahinter stehenden Investoren einen immensen wirtschaftlichen 
Schaden mit sich bringen würde..

12 Eurowind Energy GmbH
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13 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Wir errachten eine Verlängerung der Umsetzungsfrist als notwendig. Hierfür erachten wir einen Verlängerungszeitraum von nicht weniger als einem Jahr für notwendig. Nach wie vor sind viele 
Fragen ungeklärt, die eine Umrüstung durch die Betreiber zum jetzigen Zeitpunkt verhindern und dadurch zu unverschuldeten Verzögerungen führen. Im Speziellen seien erwähnt: 

- BImSch - Genehmigung:
Weder haben sich die Länder abgestimmt, ob sie eine Änderungsanzeige oder eine Neugenehmigung gemäß BImSchG als erforderlich errachten. Bisher hat sich zudem lediglich das Land 
Brandenburg nach den uns vorliegenden Information verbindlich geäußert.

- Genehmigung durch Luftfahrtbehörden der Länder:
Erst unlängst wurde eröffnet, dass für jeden Standort eine Einzelprüfung, durchgeführt durch lediglich drei Zertifizierungsstellen notwendig ist, ob eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung 
notwendig ist oder nicht. Es ist zu erwarten, dass es hier zu erheblichen Verzögerungen kommt, da insbesondere auch noch nicht klar ist, welche Informationen genau im Rahmen der Prüfung 
benötigt werden.

- Verzögerungen Baumusterprüfung:
Aufgrund des verspäteten Inkrafttretens der AVV konnten auch die Baumusterprüfungen durch die BNK Anbieter erst verspätet erfolgen. Dies führt dazu, dass noch nicht alle Systeme zertifiziert 
sind. In der Folge ist abzusehen, dass die Serienproduktion der erforderlichen Hardware erst verspätet beginnen kann. Vor dem Hintergrund der geschätzt 17.000 WEA Anlagen, die auszurüsten 
sind, kann ein Lieferengpass nicht ausgeschlossen, wenn nicht sogar erwartet werden.

14 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Es wurden drei Stellen durch das BMVi benannt, die das Baumusterprüfverfahren durchführen können. Im Zuge des Benennungsprozesses wurden die Prüfkriterien jeweils zwischen dem BMVI 
und den benannten Stellen abgestimmt. Die Prüfkriterien wurden den BNK-Herstellern, die eine Baumusterprüfung bei einer der benannten Stellen beauftragt haben, zur Verfügung gestellt. 

15 MVV Energie AG Wir halten eine Verlängerung der Umsetzungsfrist für zwingend notwenig.
Wir plädieren für folgende Fristenverlängerungen:
•	Für Neuanlagen: um mindestens 1 Jahr
•	Für Bestandsanlagen: um mindestens 2 Jahre
•	Für Windenergieanlagen auf See: um mindestens 2 Jahre

Wir möchten noch folgenden Aspekt ergänzen:
In unserer Kommunikation mit der Deutschen Flugsicherung haben wir die Erfahrung gemacht, dass auf unsere Fragen zur Ausstattung von Bestandsparks mit einer bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung noch keine Antwort möglich war, da noch nicht alle Randbedingungen, auch seitens des BMVI, geklärt sind. Die noch wohl monatelang andauernde Verzögerungen bis zur 
Klärung aller Randbedingungen ist neben den aufgeführten Argumenten ein weiteres wichtiges für eine ausreichende Fristenverlängerung. 

16 Parasol GmbH & Co. KG Ja. Die Frist sollte unbedingt verlängert werden. Viele WEA Betreiber haben bisher keine Entscheidung getroffen, auch da der Zeitraum seit beginn der neuen AVV nicht sehr lange gewählt ist. Hier 
muss für die WEA Betreiber mehr Aufklärung betrieben werden, sodass Bewegung in den Markt kommen kann. Wir als Hersteller haben uns auf eine große Anzahl an Systemen vorbereitet und 
haben derzeit noch Reserven frei. Für eine Fristgemäße Umsetzung bis Mitte 2021, ist es für alle 17.500 Anlagen wohl nicht machbar. Auch sollte darüber nachgedacht werden, die 
Vertragsunterzeichnung bei einem BNK Hersteller als "Umsetzung" anzuerkennen. So kann die Frist gehalten werden und den BNK Herstellern obliegt die Umsetzung. 

17 Protea Tech GmbH & Co. KG Wir halten eine Verlängerung der Frist für nötig, um einen Zeitraum von 18 Monaten, da bisher nur ein Unternehmen die Baumusterprüfung erfolgreich abgeschlossen hat und die Umrüstung aller 
Windenergieanlagen nicht von einem Unternehmen alleine in der verbleibenden Zeit zu bewerkstelligen ist. 

18 VDMA e.V. Gespräche finden bereits statt bzw. haben bereits stattgefunden.
Aus Sicht des VDMA hätten aber bereits zu Beginn mindestens drei benannte Stellen zur Verfügung stehen müssen um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Dies ist zwar mittlerweile der Fall, 
aus Sicht des VDMA allerdings viel zu spät. Auch gibt es keine einheitlichen und abgestimmten Prüfkriterien. Diese wäre dringend und zeitnahe zwischen Prüfstellen und Anbietern abzustimmen 
um einheitliche Verfahren zu gewährleisten.
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19 Verband kommunaler Unternehmen 
e.V. (VKU)

Der VKU hält Fristverlängerungen in folgendem Umfang für notwendig: Für Neuanlagen um mindestens 1 Jahr (Windenergie auf See mindestens 2 Jahre) und für Bestandsanlagen um mindestens 
2 Jahre. Begründung: Ein kritischer Engpass ist die Zertifizierung von Transpondersystemen. Die Baumusterprüfung ist bisher erst für 1 Transpondersystem abgeschlossen. Es herrscht noch kein 
Wettbewerb. Weiterhin ist vielfach noch unklar, ob im Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit Schwierigkeiten und Verzögerungen zu rechnen ist.

20 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Nach unserem Kenntnisstand wurden bisher drei Prüfstellen benannt, und zwar die Firmen Airsight GmbH, AviaCert GmbH und DFS Aviation Services GmbH. Ein transponderbasiertes BNK-System 
hat die Prüfung erfolgreich abgeschlossen, zwei weitere werden kurzfristig folgen. Damit ist derzeit noch keine ausreichende Zahl von Anbietern bzw. entsprechender Wettbewerb vorhanden. 
Derzeit ist es noch nicht möglich, genauere Aussagen über die erforderlichen Zeiträume zu machen.und Entscheidungen für die Auswahl von Anbietern zu geben.

21 wpd windmanager GmbH & Co. KG Das erste transponderbasierte System hat die Baumusterprüfung erlangt. Der Vorgang hat trotz erheblicher Vorarbeiten mehrere Monate gedauert. Laufende Verfahren dauern bereits seit mehr 
als 5 Monaten an. Weitere Erfahrungen liegen noch nicht vor.
Welche Prüfkriterien angelegt werden und ob die gleichen Prüfkriterien bei unterschiedlichen Prüfstellen angewendet werden, ist nicht klar. Außerdem steht noch aus, wie der standortbezogene 
Nachweis inhaltlich geführt werden muss, durch wen, unter welchen Umständen und wie lange so eine Prüfung dauern wird. 

22 ABO Wind AG Laut Schreiben vom 12.08.2020 sind zwei weitere Stellen zur Durchführung der Baumusterprüfung benannt worden. Mit Benennung dieser weiteren Stellen starten nun auch die weiteren BNK-
Anbieter im Markt in das Verfahren der Baumusterprüfung. Aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Prüfverfahren von Lanthan Safe Sky, ist davon auszugehen, dass frühstens im Dezember 
2020 alle Wettbewerber den Prüfprozess beendet haben. Ab diesem Zeitpunkt liegt das Ende der aktuellen Frist nur noch 6 Monate entfernt. 
Nach unserem Verständnis erfolgt nach der Baumusterprüfung des Systems, die Prüfung der Standorteignung; der entsprechende Nachweis muss ebenfalls mit den Antragsunterlagen eingereicht 
werden. Die Prüfung erfolgt nach den uns vorliegenden Informationen ebenfalls durch die benannte Stelle zur Durchführung der Baumusterprüfung. Entsprechend sind hierfür, bei 17.500 
nachzurüstenden WEA und einer angenommenen durchschnittlichen Windparkgröße von 10 WEA, 1.750 Anträge zu bearbeiten. Da von einer konzentrierten Anfragewelle auszugehen ist, wird es 
einen unweigerlichen Engpass bei der Bearbeitung geben. 	

23 airsight GmbH siehe 1)

24 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Nach den dem BDEW vorliegenden Informationen liegt seit kurzem eine erfolgreich abgeschlossene Baumusterprüfung für transponder-basierte BNK-Systeme nach der neuen AVV Kennzeichnung 
vor. Weitere Systeme sind in der Prüfung:
-	Lanthan Safe Sky hat für ihr Produkt „STHDS 4.0“ die Baumusterprüfung im August 2020 erfolgreich durchlaufen, 
-	für die Firma Deutsche Windtechnik wird die Erteilung der Baumusterprüfung erwar-tet, und 
-	die Baumusterprüfung für die Firma Quantec soll voraussichtlich bis Anfang/Mitte Oktober erfolgt sein.
Weitere Informationen zu den zeitlichen Abläufen können die beauftragten Stellen erteilen. 

25 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Ein transponderbasiertes System von Lanthan (zunächst) hat für den Onshore-Bereich - nach seit Mai gültiger AVV - im August 2020 erfolgreich die Baumusterprüfung durchlaufen. Drei weitere 
Unternehmen – Quantec, Dark Sky und die Deutsche Windtechnik - befinden sich im Prozess. Inwiefern eine spezifische separate oder ergänzende Offshore-Zulassung für die AWZ notwendig ist, 
ist uns gegenwärtig nicht bekannt.  
Je nach Prüfverfahren und Prüfstelle ist von 3 – 12 Monaten auszugehen. 

26 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Das erste transponderbasierte BNK-System hat erfolgreich die Baumusterprüfung absolviert und ist nun offiziell zugelassen.  Unserer Einschätzung nach müssen für die Durchführung der 
Baumusterprüfverfahren jeweils zwischen drei und zwölf Monate eingeplant werden. Die Dauer des Prüfverfahrens dürfte maßgeblich von den technischen Voraussetzungen des jeweils 
eingesetzten BNK-Systems sowie von der Prüfstelle abhängen, sodass Verallgemeinerungen hier nicht möglich sind.

Stellungnahmen zu Frage 2:  
Wann ist mit der Durchführung der ersten Baumusterprüfverfahren zu rechnen und wie lange dauern diese voraussichtlich?
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27 Dark Sky GmbH Dark Sky hat die DFS Aviation Services GmbH mit der Durchführung einer Baumusterprüfung beauftragt. Die DFS Aviation Services GmbH hat einen Abschluß der Prüfung im Oktober 2020 in 
Aussicht gestellt. Grundsätzlich machen die Anbieter von Baumusterprüfungen unterschiedliche Angaben. Dark Sky liegt ein Angebot vor, welches 46 Prüftage berücksichtigt, ein Angebot gibt 3-5 
Monate an und ein weiteres Angebot gibt 6 Monate an. Zwei Prüfstellen beschränken die Bearbeitungszeit auf 12 bzw. 24 Monate. Wir empfehlen, eine mittlere Bearbeitungszeit von 6 Monaten 
zu veranschlagen.

28 DFS Aviation Services GmbH Die DAS führt ihre ersten Baumusterprüfungen seit August 2020 durch, welche längstens bis zu drei Monate dauern.

29 ENERCON GmbH Das erste transponderbasierte BNK-System hat im August 2020 erfolgreich die Baumusterprüfung absolviert und ist nun offiziell zugelassen. Nach unserem Kenntnisstand hat dieses ca. drei 
Monate in Anspruch genommen.

30 Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

Dazu liegen keine Angaben seitens der Lieferanten der erforderlichen Produkte vor. Der Rückschluss, dass die Baumusterprüfung mindestens mehrere Monate dauert, ist allerdngs zulässig. Die 
AVV wurde im Mai 2020 und nach ,ehr als 4 Monaten verfügt lediglich ein Produkt über die notwendige Baumusterprüfung. Drr Porozess muss als langwierig sein.

31 ENGIE Deutschland AG Nach unseren Einblicken ist dies der aktuelle Stand zu den Baumusterprüfverfahren

- Lanthan Safe Sky hat die Baumusterprüfung im August 2020 erfolgreich durchlaufen: https://www.lanthan-safe-sky.com/lanthan-safe-sky-erstes-transponder-bnk-system-hat-die-
baumusterpruefung-bestanden/
 
-  Quantec: Die Baumusterprüfung soll voraussichtlich bis Anfang/Mitte Oktober erfolgt sein.
-  Deutsche Windtechnik: Die Erteilung der Baumusterprüfung wird in Kürze erwartet.

32 Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. (LEE NRW)

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung), welche die Anforderungen an die einzelnen BNK-Systeme definiert, ist erst zum 01. Mai 
2020 mit einer Verzögerung von fünf Monaten in Kraft getreten. Die ersten Baumusterprüfverfahren haben unmittelbar mit Inkrafttreten der novellierten AVV Kennzeichnung und Bekanntgabe 
der ersten Prüfstellen begonnen. Mitte August 2020 waren vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit der AirSight GmbH, der AviaCert GmbH und der DFS Aviation 
Services GmbH drei Prüfstellen benannt worden. 
Der Transponder-Hersteller Lanthan Safe Sky GmbH hat beispielweise Ende April 2020 mit der Baumusterprüfung begonnen und diese als erstes Transponder BNK-System am 12. August 2020 
erfolgreich abgeschlossen. Da die Gesamtdauer des Prüfprozesses ca. dreieinhalb Monate umfasst hast, ist davon auszugehen, dass auch die anderen transponderbasierten BNK-Systeme ungefähr 
vier Monate benötigen. Dies lässt sich dadurch bekräftigen, dass auch weitere Hersteller in den letzten Zügen des Zertifizierungsprozesses (Befliegungs-Prüfung) sind und bspw. die Deutsche 
Windtechnik nach erfolgreichem Drohnenflug Ende August ebenfalls auf die Erteilung der Baumusterprüfung wartet.

33 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Die erste Baumusterprüfung wurde für einen Anbieter bereits vollkommen abgeschlossen. Für die Prüfung wurde nach unserem Kenntnisstand ein Zeitraum von ca. 4 Monaten benötigt. Im 
Rahmen von einschlägigen Fachkongressen getätigte Aussagen, halten jedoch auch Zeiträume von bis zum 6 Monaten für nicht ausgeschlossen. Wer weisen jedoch expliziti darauf hin, dass wir als 
Verwalter von Betreibergesellschaften, wie auch die Betreibergesellschaften selbst nicht in die Baumusterprüfverfahren eingebunden sind. 

34 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Es befinden sich derzeit diverse BNK-Hersteller im Baumusterprüfverfahren. Nach unseren Erkenntnissen rechnen die benannten Stellen mit einer Dauer von mindestens 2-6 Monaten bis zum 
Abschluss eines entsprechenden Baumusterprüfverfahrens. 

35 MVV Energie AG Ergebnisse einer Desktop-Recherche:
Aktuell laufen bei der deutschen Windtechnik, Lanthan, Quantec, Dark Sky die Baumusterprüfungen. 
Dark Sky rechnet mit einem Abschluß der Prüfung im Oktober. Deutsche Windtechnik hat bereits die praktischen Tests erfolgreich abgeschlossen und rechnet demnächst mit der Erteilung (Stand 
21.08.2020).

36 Protea Tech GmbH & Co. KG Das erste Verfahren ist abgeschlossen und die weiteren momentan in der Bearbeitung befindlichen Verfahren werden in diesem Jahr ihren Abschluss finden. Die Verfahren dauern ca. 3-5 Monate, 
je nach Systemausgestaltung.
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37 VDMA e.V. Erste Baumusterprüfungen sind bereits beauftragt. 
Auch gibt es seit Mitte August ein erstes geprüftes System auf Transponder-Basis.
Derzeit sind weitere Systeme, sowohl transponderbasierende als auch Radarsysteme, in der Prüfung.
Die Benennung der Stellen durch das BMVI, welche eine solche Prüfung durchführen, war sehr schleppend.
Auch fehlen abgestimmte und einheitliche Prüfabläufe.
Eine Aussage über die Dauer der Prüfungen und ab wann somit ausreichend Anbieter und Systeme am Markt verfügbar sind kann daher derzeit nicht beantwortet werden. Erwartungsgemäß ist 
von Zeiträumen von 6 Monaten auszugehen. Dies ist auch in den Angeboten der Prüfinstitute so genannt.

38 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Die erste Baumusterprüfung ist erfolgreich abgeschlossen worden. Nach Auskunft von BNK-Herstellern beträgt der Zeitraum einer Baumusterprüfung bis zu 12 Monate.

39 wpd windmanager GmbH & Co. KG Die erste Baumusterprüfung (Lanthan Safe Sky/Airsight) wurde Mitte August erfolgreich erteilt. Wie lange die übrigen dauern, ist nicht abzuschätzen, allerdings rechnen wir im September mit der 
Erteilung einer weiteren Baumusterprüfung.

40 ABO Wind AG Nach den uns vorliegenden Informationen gibt es auf dem Markt für transponderbasierte BNK-Systeme derzeit 6 Wettbewerber. Davon hat Stand 13.08.20 ein Anbieter die Baumusterprüfung 
erfolgreich abgeschlossen, ein weiterer Anbieter steht kurz vor Bestehen der Prüfung und die weiteren Wettbewerber stehen in den Vorbereitungen des Prüfprozesses oder haben nach den uns 
vorliegenden Informationen erst in KW37 mit dem Prüfprozess begonnen.
Uns sind folgende Wettbewerber bekannt:
1.	Lanthan Safe Sky (Baumusterprüfung abgeschlossen)
2.	Deutsche Windtechnik - BNK BOX (stehen am Ende der Baumusterprüfung)
3.	Quantec Sensors (Beginn der Baumusterprüfung)
4.	WuF (Vorbereitung/Beginn der Baumusterprüfung)
5.	DarkSky (In der Baumusterprüfung)
6.	Protea (Beginn Baumusterprüfung)

Idealerweise sollte im Sinne des Wettbewerbs die Möglichkeit bestehen, zwischen den verschiedenen Systemanbietern zu wählen und nicht aus Gründen des Zeitdrucks die Marktmacht an die 
ersten Systemanbieter mit Baumusterprüfung fallen. Eine Fristverlängerung würde die Möglichkeit für einen fairen Wettbewerb auf dem Markt für BNK-Signalanbieter begünstigen.

41 airsight GmbH Wir gehen von ca. 5 bis 6 deutschen Anbietern aus, welche transponderbasierte BNK-Systeme entwickeln und zulassen wollen.
Zwei davon befinden sich bei der airsight im Baumusterprüfprozess bzw. haben diesen bereits erfolgreich abgeschlossen (siehe 1). Bzgl. der anderen Anbieter können wir keine konkreten 
Aussagen treffen, erwarten aber aufgrund unterschiedlicher Technologien Verzögerungen.

42 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

S. vorstehend unter Nr. 2. Weitergehende Informationen hierzu liegen dem BDEW nicht vor.

43 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Siehe Frage 2. 

44 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Das Lanthan Safe Sky System ist baumustergeprüft und verfügt über eine Zulassung. Weitere transponderbasierte Systeme (Deutsche Windtechnik, Quantec, Dark-Sky, Protea Tech, WuF) befinden 
sich aktuell im Zulassungsverfahren. Parasol plant außerdem die Zulassung eines Passivradarsystems nach neuer AVV.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle BNK-Hersteller, die nicht ausschließlich die fünfjährige Übergangsregelung für bereits nach alter AVV zugelassene BNK-Systeme nutzen möchten, 
zeitnah eine Baumusterprüfung durchlaufen werden. 	

Stellungnahmen zu Frage 3:  
Wie viele und welche Anbieter oder Hersteller von transponderbasierten BNK-Systemen gibt es aktuell am Markt und welche Anbieter oder Hersteller von transponderbasierten BNK-Systemen planen zeitnah die Durchführung von 
Baumusterprüfverfahren?
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45 Dark Sky GmbH Gemäß uns zur Kennntnis gelangter Pressemeldungen und Werbemaßnahmen führen neben Dark Sky derzeit Quantec Sensors, Deutsche Windtechnik, WuF und Protea Tech eine 
Baumusterprüfung auf der Basis von Transponder durch. Lanthan Safe Sky hat gemäß ihrer Kommunikation die Baumusterprüfung bereits abgeschlossen. Parasol führt eine Baumusterprüfung auf 
der Basis von Passivradar durch. Zudem bestehen Anerkennungen nach alter AVV für drei Primärradarsysteme der Dark Sky, ein Passivradar von Parasol, ein Primärradar von Quantec Sensors und 
ein Primärradar von Vestas.

46 DFS Aviation Services GmbH Der DAS liegen keine dedizierten Informationen über die Gesamtheit der Hersteller von BNK-Systemen vor. Bekannt sind drei Hersteller, die jeweils eine Baumusterprüfung bei der DAS beauftragt 
haben.

47 enercity Erneuerbare GmbH Aktuell haben 6 Anbieter von BNK Systemen Angebote für Windparks unterbreitet, die wir betreiben oder in der Betriebsführung haben. Nach u.I. liegt bisher nur Lanthan die Baumusterprüfung 
vor.

48 ENERCON GmbH Uns bekannt ist das Lanthan Safe Sky System, das bereits baumustergeprüft über eine Zulassung verfügt (s.o.). Weitere transponderbasierte Systeme befinden sich aktuell im Zulassungsverfahren. 

Siehe dazu: 
1. https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6767-dark-sky-besteht-audit-zum-qualittsmanagementsystem-nach-iso-9001-und-setzt-baumusterprfung-fr-bnk-fort 
2. https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6762-bnk-system-deutsche-windtechnik-besteht-drohnen-befliegung-erteilung-der-baumusterprfung-wird-erwartet
3. https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6739-re-cap-kooperiert-mit-quantec-sensors

49 Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

Es gibt unseres Kenntnisstands nach derzeit den Lieferanten Lanthan, der für sein Produkt Transponderdetektionseinheit die Baumusterprüfung erhalten hat. 
Die Firmen deutsche Windtechnik, Quantec und Dark Sky befinden sich derzeit im Porzess zur Baumusterprüfung.

50 ENGIE Deutschland AG Abgesehen von den zu Frage 2 angegebenen Unternehmen, gibt es unseres Wissens folgende Anbieter am Markt:
-       Dark Sky: Nach unseren Informationen werden von Dark Sky mittlerweile auch transponderbasierte BNK-Systeme angeboten, wobei das Unternehmen anfangs nur mit einem BNK-Radar-
System am Markt war.
-       WUF GmbH

51 ITEC International GmbH Für unsere Kunden der Betriebsführung haben wir Angebote von 6 Anbietern von BNK Systemen erhalten: DWT, WuF, Protea Tech, Lanthan, Quantec und Dark Sky. Bisher hat nur die Fa. Lanthan 
den Erhalt der Baumusterprüfung bekanntgegeben.

52 Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. (LEE NRW)

Gegenwärtig sind dem LEE NRW folgende Hersteller von transponderbasierten BNK-Systemen bekannt: Lanthan Safe Sky GmbH (STHDS 4.0), Deutsche Windtechnik (BNK-Box), Quantec Sensors 
GmbH (light:guard), Dark Sky GmbH (BNK 2020), Windenergie und Flugsicherheit GmbH (LightManager). Sämtliche Hersteller befinden sich nach unseren Kenntnissen inmitten des 
Zertifizierungsverfahrens, bzw. haben dieses bereits erfolgreich abgeschlossen. 

53 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Nach unseren Recherchen & intensiven Gesprächen gibt es aktuell vier größere Anbieter für BNK-Systeme. Hierbei hat ein Anbieter die Baumusterprüfung bereits abgeschlossen. Ein weiterer 
Anbieter hat bereits die ISO-Zertifizierung abgeschlossen. Die verbleibenden Anbieter warten noch auf die Zertifizierung der Prüfstellen und der Prüfprozess würde nach offizieller Zertifizierung der 
Prüfstellen sofort starten.

54 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Derzeit gibt es mit Dark Sky, Parasol, Vestas und Quantec vier Hersteller von BNK-Systemen, die auf Basis der alten AVV BNK-Systeme anbieten (Aktiv- oder Passivradar). Insgesamt wurden oder 
werden mehr als 1.000 Windenergieanlagen (WEA) an diese Systeme angeschlossen. Soweit wir wissen werden Dark Sky, Parasol und Quantec (unter dem Produktnamen light:guard) auch BNK-
Produkte auf Basis der neuen AVV, also mit Baumusterzertifizierung anbieten. Darüber hinaus befinden sich unseres Wissens nach auch die Deutsche Windtechnik, Protea Energy sowie  
Windenergie und Flugsicherheit im Baumusterprüfverfahren. Lanthan Safe Sky hat das Verfahren bereits abgeschlossen. 

55 MVV Energie AG Aktuell sind uns folgende Unternehmen bekannt:
Reetec, Lanthan, Quantec Sensors, Dark Sky und Deutsche Windtechnik
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56 Parasol GmbH & Co. KG Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle BNK Hersteller die am Mqarkt verbleiben möchten, zeitnah eine Baumusterprüfung durchlaufen werden. Parasol wird auch den Prozess der 
Baumusterprüfung durchlaufen, gemeinsam mit der DFS. 

57 Protea Tech GmbH & Co. KG Das System von Lanthan Safe Sky hat die Baumusterprüfung erfolgreich abgeschlossen. Die Baumusterprüfungen von der Deutschen Windtechnik, DarkSky und Protea Tech sind von den 
benannten Stellen momentan in der Prüfung.

58 VDMA e.V. Derzeit gibt es mit dem Lanthan Safe Sky System ein erstes baumustergeprüftes System. 
Weitere transponderbasierte Systeme (Deutsche Windtechnik, Quantec, Dark Sky, Protea Tech, LightManager) befinden sich aktuell im Zulassungsverfahren. 
Parasol plant außerdem die Zulassung eines Passivradarsystems nach neuer AVV.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle BNK-Hersteller, die nicht ausschließlich die fünfjährige Übergangsregelung für bereits nach alter AVV zugelassene BNK-Systeme nutzen möchten, 
zeitnah eine Baumusterprüfung durchlaufen werden. 

59 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Das Lanthan Safe Sky System ist baumustergeprüft und verfügt über eine Zulassung. Nach unserem Kenntnisstand planen sämtliche Anbieter von transponderbasierten Systemen (Deutsche 
Windtechnik, Quantec Sensors, Dark-Sky, Protea Tech, WuF-LightManager) eine Zulassung an bzw. sind bereits im Verfahren. Wir gehen davon aus, dass spätestens im Oktober 2020 drei Anbieter 
die Baumusterprüfung durchlaufen haben. Wir weisen darauf hin, dass die neue AVV auch mit Passivradarsystemen erfüllbar ist. Insofern sehen wir die Fragestellung nur nach 
transponderbasierten BNK-Systemen als zu eng gefasst an. Der BNK - Anbieter Parasol erarbeitet die Zulassung eines Passivradarsystems nach neuer AVV. Zusätzlich gibt es drei Anbieter von 
Systemen mit passiver oder aktiver Radartechnik nach alter AVV, die nach Brancheninformationen bis zum Jahresende ca. 1.000 Windenergieanlagen an ihre Systeme angebunden haben werden.

60 wpd windmanager GmbH & Co. KG Weitere Baumusterprüfungen (Deutsche Windtechnik/Airsight) stehen kurz vor Erteilung. Ende August haben weitere Anbieter ihre Baumusterprüfverfahren gestartet, darunter Quantec Sensors, 
Dark Sky, WuF und Protea Tech. Eine Zulassung dieser Anbieter folgt voraussichtlich im Oktober. 

61 ABO Wind AG Nach aktuellem Stand kann man unter Vorbehalt des Bestehens der Baumusterprüfung bei allen genannten BNK-Anbietern bereits Verträge zur Signallieferung bzw. Ausstattung eines BNK-
Systems abschließen. Abseits davon ist uns aus dem Kontakt zu den WEA-Herstellern bekannt, dass die Abstimmung über den Verbau und die Kommunikation der BNK-Systeme mit den 
Schnittstellen der WEA nicht abgeschlossen sind. Die bei vielen WEA-Herstellern noch nicht abgeschlossene Abstimmung wird von den BNK-Anbietern nicht als Vorbehalt der Verbindlichkeit ihrer 
Angebote vermerkt. Dies stellt eine Unsicherheit dar und erschwert die Entscheidung für ein BNK-System.
Hinsichtlich der Ausstattungszeiträume werden Bestellfristen angegeben, bei denen eine Ausstattung bis zum 30.06.21 zugesichert wird. Konkrete Zeiträume zur Installation werden erst nach 
Beauftragung vereinbart.

62 airsight GmbH Nach unserer Kenntnis werden bereits Verträge zwischen BNK-Herstellern und Windparkbetriebern abgeschlossen. Über die Details dieser Verträge können wir keine Aussage treffen.

63 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Hierzu liegen dem BDEW keine konkreten Informationen vor. Wir verweisen aber auf die nachfolgenden Darstellungen unter Nr. 8 g).

Stellungnahmen zu Frage 4:  
Werden bereits verbindliche Ausstattungsverträge über den Einbau transponderbasierter BNK-Systeme mit Windenergieanlagenbetreibern abgeschlossen? Falls ja, welche Ausstattungs-zeiträume werden in den Verträgen vorgesehen?
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64 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Nein. Die Notwendigkeit zu zeitaufwendigen EU-Vergabeverfahren im Offshore-Bereich, ein unzureichendes Marktangebot (siehe Frage 2) sowie ungeklärte Genehmigungsverfahren verhindern 
Vertragsabschlüsse bis-her. Aufgrund der hohen Investitionssumme sind verbindliche Rahmenbedingungen zum Treffen einer finalen Investitionsentscheidungen Grundvoraussetzung. Diese 
Rahmenbedingungen sind erst sukzessive geschaffen worden. 
Die Lieferzeiten sind derzeit unbekannt. An dieser Stelle muss auch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Detektionseinheit nur ein Teil des gesamten BNK-Systems ist. Die 
Netzwerkeinbindung und eine BNK-kompatible Flugbefeuerung (Leuchten) sind die weiteren. Die Lieferzeit der Flugbefeuerung liegt bei ca. 4 Monaten. Die Nachrüstung an Bestandsanlagen dieser 
Module ist sehr zeitaufwendig. Auch dafür sind EU- Vergabeverfahren im Offshore-Bereich einzuhalten. Die fehlende Verfügbarkeit von Fachexperten zur Installa-tion und die Wetterabhängigkeit 
zur Offshore-Installation machen eine fristgerechte Nachrüstung unmöglich. 
Die zusätzlichen technischen Anforderungen im Offshore-Bereich, durch das, am 17. August, veröffentlichte Kapitel 5 des Standard Offshore Luftfahrt, stellen weitere zeitliche Komplikationen bei 
der Installation dar.  

65 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Nach den uns vorliegenden Rückmeldungen wurden bereits Ausstattungsverträge abgeschlossen. Unserer Einschätzung nach werden nach Eintritt der in den jeweiligen Ausstattungsverträgen 
vereinbarten Bedingungen (dies sind regelmäßig das Vorliegen einer Genehmigung für den BNK-Einsatz sowie das Bereitstellen der erforderlichen Schnittstellen an der WEA) Ausrüstungszeiträume 
von 6 bis 12 Wochen vorgesehen. Dabei bedarf es einer standortspezifischen Betrachtung. Letztlich entscheidend ist jedoch der Zeitraum vor Bedingungseintritt. Zum Nadelöhr dürften unserer 
Einschätzung nach insbesondere die Abläufe in den Behörden (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren) werden. Dort wird es bei einer Vielzahl von Projekten voraussichtlich zu nicht unerheblichen 
Staus kommen, wodurch Verzögerungen von mehreren Monaten entstehen können. Zu beachten ist weiter, dass vor Implementierung der jeweiligen BNK-Technik zunächst die erforderlichen 
Schnittstellen an den WEA durch den Anlagenhersteller bereitgestellt werden müssen, was ebenfalls einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand zur Folge hat. Weiter ist aufgrund von 
Garantieleistungen damit zu rechnen, dass es bei einem nicht unerheblichen Teil von Anlagen zu einem umfänglichen Austausch der Befeuerungssysteme kommen wird, was einen deutlich 
höheren Aufwand beinhaltet. 
Nach Rückmeldungen aus der Branche sind Wartungs- und Instandhaltungskonzepte bei der Entscheidung für ein bestimmtes zertifiziertes BNK-System zu berücksichtigende Aspekte (Preis, 
Servicekapazitäten, Vorhalten von Austauschteilen, Entfernung zwischen WEA und nächstem Servicepoint, Bonität des Anbieters u.a.). Welche zertifizierten Systeme und deren Anbieter diese 
Nachhaltigkeitsfaktoren aufweisen werden, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

66 Dark Sky GmbH Die Informationen sollten bei den BNK-Anbietern abgefragt werden. Dark Sky hat derzeit Verträge über 174 WEA abgeschlossen oder steht unmittelbar vor dem Abschluß. In Verhandlung sind 
Verträge für weitere 797 WEA, offen sind Vertragsvorschläge für weitere 3785 WEA - diese Zahlen gelten nur für Transponder-BNK. Insgesamt (Radar und Transponder) sind 407 WEA in Bau oder 
Betrieb, Verträge für 198 WEA geschlossen oder stehen unmittelbar vor dem Abschluss, Verträge für 808 WEA in Verhandlung und weitere Verträge für 3894 WEA noch offen. (Stand 11.09.2020) 
Allen bislang geschlossenen Verträgen sichert Dark Sky eine Fertigstellung bis zum 30.06.2021 zu. Insgesamt sieht sich Dark Sky in der Lage, bis zum 30.06.2021 insgesamt 2.000 WEA auszurüsten, 
mehr Verträge würden nach aktueller Planung nicht geschlossen werden. Mit jedem Jahr einer Fristverlängerung kann Dark Sky das Kontingent um 3.000 WEA erweitern.

67 DFS Aviation Services GmbH Der DAS sind als Prüfstelle keine Ausstattungsverträge bekannt.

68 enercity Erneuerbare GmbH Aufgrund des geringen zur Verfügung stehenden Zeitraums wurden bisher keine Verträge mit BNK Anbietern abgeschlossen. In einer Ausschreibung für 130 WEA wurde u.a. die Termine zum 
letztmöglichen Bestelldatum für die Einhaltung des Umsetztungstermins 30.09.2021 abgefragt. Die letzmöglichen Bestelldaten für die fristgerechte Umsetzung liegen zwischen 31.08. und 
30.11.2020.

69 ENERCON GmbH Ja, es wurden bereits verbindliche Ausstattungsverträge abgeschlossen. In der Anfangsphase gehen wir aktuell von 6 bis 12 Wochen als Ausstattungszeitraum aus. Wir gehen davon aus, dass sich 
der Ausstattungszeitraum nach der Anfangsphase vstl. beschleunigen wird.
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70 Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

Nein, das laufende EU- Vergabeverfahren und die noch nicht abgeschlossene Baumusterprüfung, sowie ungeklärte Genehmigungsverfahren verhindern Vertragsabschlüsse., Aufgrund der hohen 
Investitionssumme sind wir auf verbindliche Rahmenbedingungen angewiesen. Ansonsten können keine finalen Investitionsentscheidungen getroffen werden.
Die Lieferzeiten sind derzeit unbekannt. An dieser Stelle auch muss auch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Detektionseinheit nur ein Teil der zur Umsetzung des BNK Systems ist. 
Die Netzwerkeinbindung und eine BNK kompatible Flugbefeuerung (Leuchten) sind die weiteren. Die Lieferzeit der Flugbefeuerung liegt bei ca. 4Monaten. Die Nachrüstung an Bestandsanlagen 
dieser Module ist sehr zeitaufwendig. Auch dafür sind EU- Vergabeverfahren einzuhalten, die Verfügbarkeit von Fachexperten zur Installation und die Wetterabhängigkeit zur offshore Installation 
machen eine fristgerechte Nachrüstung unmöglich, siehe hierzu auch Angaben zu Frage 1. 
Weitere unberücksichtigte Aspekte sind:
zusätzliche technische Anforderungen aus AVV Luft und SOLF Teil 5; inhaltliche Unklarheit einiger Regelungen der novellierten AVV Luft; Verzögerung bei Umsetzung aufgrund von Corona  
Herausforderungen im Zusammenhang mit Forderung nach Baumusterprüfung für Lieferanten/Hersteller; Genehmigungsrechtlicher Mehraufwand für OWPs im Küstenmeer (mehrere Behörden)

71 ENGIE Deutschland AG Die Angebote an uns (Windparkbetreiber) sind teils noch sehr offen. Unterschriftsreife Ausstattungsverträge konnten uns noch nicht angeboten werden, da bislang noch keine Zulassung der 
Systeme erfolgt war. Noch zu verhandelnde Musterverträge liegen uns bereits vor, aber zu den Ausstattungszeiträumen gibt es keine verbindlichen Angaben.
Abgesehen davon, dass die Abstimmung mit den Behörden keine definitiven Zeitpläne zulässt, sind Wechselwirkungen mit den Vollwartungsverträgen unserer Windenergieanlagen zu beachten. 

72 ITEC International GmbH Nein, bisher konnten noch keine verbindlichen Verträge abgeschlossen werden. Die Verhandlungen laufen noch, da teilweise auch Abstimmungen mit möglichen Kooperationspartnern und daraus 
resultierende Vereinbarungen erforderlich sind.

73 juwi AG / juwi O&M Radarsysteme stünden zur Verfügung, werden in einzelnen Fällen auch eingesetzt, sind aber insbesondere gerade im süddeutschen/südwestdeutschen Raum aus wirtschaftlichen und 
tatsächlichen Gründen (zu kleine Windparks, bewegte Topographie, größere Entfernungen zwischen den Parks) nicht umsetzbar. Die neue AVV eröffnet die Möglichkeit des Einsatzes 
transponderbasierter Systeme. Innerhalb kurzer Zeit haben sich dafür am Markt einige Anbieter platziert. Diese werben für sich, können aber in Ermangelung der Zertifizierung 
(Baumusterprüfung) bisher nur „indikative“ Angebote machen. Daran hat sich nach der Mitteilung über die Zertifizierung eines oder zweier Systeme kurzfristig auch nichts geändert und die 
geringe Auswahl ist aus wettberwerblicher Sicht auch noch nicht ausreichend. D.h. für die Projektierer und Betreiber: Es ist noch nicht möglich, konkrete Schritte und Entscheidungen für die 
Auswahl von Anbietern / eines Anbieters zu treffen. Vertragsabschlüsse können demnach noch nicht vorliegen, eine Angabe zu Realisierungszeiträumen lässt sich derzeit nicht abschätzen. Zudem 
ist eine verantwortungsvolle Kostenkalkulation derzeit ebenso wenig möglich. 
Wartungs- und Instandhaltungskonzepte sind bei der Entscheidung für ein bestimmtes zertifiziertes BNK-System ebenso zu berücksichtigende Aspekte  (Preis, Servicekapazitäten, Vorhalten von 
Austauschteilen, Entfernung zwischen WEA und nächsten Servicepoint, Bonität des Anbieters u.a.). Welche zertifizierten Systeme und deren Anbieter diese Nachhaltigkeitsfaktoren aufweisen 
werden, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

74 Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. (LEE NRW)

Gegenwärtig werden bereits verbindliche Ausstattungsverträge für den Einbau transponderbasierter BNK-Systeme mit WEA-Betreibern abgeschlossen. Die Ausstattungszeiträume bis hin zur 
erfolgreichen Inbetriebnahme sind jedoch insofern schwer zu beziffern, als weiterhin zahlreiche genehmigungsrechtliche Unklarheiten, wie der konkrete immissionsschutzrechtliche 
Verfahrungsweg oder Kriterien zur Feststellung einer eventuellen Gefährdung der Luftverkehrssicherheit durch eine BNK bestehen. Folglich handelt es sich hier nicht ausschließlich um eine Frage 
der ausreichenden Verfügbarkeit von technischen Einrichtungen, sondern vor allem auch um eine Frage des genehmigungsrechtlichen Aufwands in Bezug auf die konkrete Umsetzung der AVV 
Kennzeichnung und deren Anforderungen. 

75 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Ja, diese werden teilweise abgeschlossen, jedoch noch sehr zögerlich, da noch viele offene Fragen bestehen. Die Verträge sehen einen Einbau der Systeme bis zum 30.06.2021 vor, jedoch nur 
unter bestimmten Voraussetzungen. Insbesondere, dass alle genehmigungsrechtlichen Fragen geklärt sind (siehe Frage 1). Als wesentlicher Hinderungsgrund für den Abschluss von verbindlichen 
Ausstattungsverträgen sind die fehlenden Zertifizierungen, insbesondere der Baumusterprüfung zu nennen.
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76 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Die Quantec Gruppe hat über die Light:Guard GmbH bereits eine Reihe Einzelverträge, größere Portfolioverträge sowie Rahmenverträge für kleine Betreibergesellschaften, Energieversorger als 
auch institutionellen Investoren abgeschlossen. Die Ausstattungszeiträume sind an die Voraussetzung einer BNK-fähigen Infrastruktur gekoppelt und garantieren keine Zeitpunkte für genehmigte 
Inbetriebnahmen, da seitens der BNK-Hersteller z.B. kein Einfluss auf behördliche Genehmigungs- und Zustimmungsprozesse genommen werden kann. Ein BNK-System besteht grundsätzlich aus 
drei Komponenten. Erstens aus einem Detektionssystem (derzeit radarbasiert oder transponderbasiert). Zweitens aus einem Kommunikationssystem zur Weiterleitungs der durch das BNK-System 
erzeugten BNK-Signale und drittens einem Befeuerungssystem, welches durch die BNK-Signale gesteuert wird. Um eine BNK technisch in Betrieb nehmen zu können, müssen alle drei 
Komponenten aufeinander abgestimmt sein und der AVV bzw. dem Baumusterzertifikat entsprechend zusammenarbeiten. Dabei sind die Kommunikationssysteme und die Befeuerungssysteme in 
der Regel mit den meisten bekannten Detektionssystemen kompatibel. Die transponderbasierten Detektionssysteme können innerhalb weniger Wochen produziert, installiert und in Betrieb 
genommen werden. Weder die Produktionsmengen, noch die Installationskapazitäten stellen hierbei einen Engpass dar. Die Herstellung einer BNK-fähigen Infrastruktur (Kommunikation und 
Befeuerung) ist jedoch in den meisten Fällen wesentlich aufwändiger (vgl. insbesondere Antwort zu Frage 7). Außer den technischen Schnittstellen und Konzepten müssen auch organisatorische 
Fragestellungen berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Vielzahl der involvierten Stakeholder sind insbesondere rechtliche Schnittstellen (z.B. im Zusammenhang mit Serviceerträgen von 
Windenergieanlagen) sowie diverse behördliche Erfordernisse (z.B. Änderung von BImSchG, standortbezogene Beurteilung und Zustimmung der zuständigen Luftfahrtbehörden) zu 
berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund können nur Zeiträume für die Installtion, Konfiguration, Inbetriebnahmebereitschaft und Systemdokumentation des BNK-Systems zugesichert werden, 
sofern definierte Anschlussvoraussetzungen erfüllt sind. Wir weisen darauf hin, dass bei den behördlichen Prozessen große Unsicherheiten und unterschiedliche Vorgehensweisen verbeitet sind. 
Es ist aus unserer Sicht derzeit nicht einzuschätzen, wie lange die behördlichen Vorgänge dauern werden.

77 MVV Energie AG Es gibt zwei Spielweisen: 
1.die in 3 genannten Unternehmen statten die WEAs jeweils komplett mit der Technik aus und sorgen dannach auch für die Signalbereitstellung und Wartung des Systems.
2. die WEA-Hersteller/Wartungsunternehmen statten die WEAs "BNK Ready" aus und die Signalbereitstellung wird dann von den Unternehmen aus Frage bereitgestellt.
Aktuell bestehen noch keine aktiven Verträge, die MVV ist noch in der Angebotssuche.

78 Protea Tech GmbH & Co. KG Verbindliche Ausstattungsverträge ohne aufschiebende Bedingungen können zum jetzigen Zeitpunkt nur von Lanthan Safe Sky angeboten werden, deren Vertragsgestaltung uns nicht bekannt ist.

79 VDMA e.V. Ja, es werden bereits verbindliche Ausstattungsverträge geschlossen.
Klare Aussagen bzgl. der Ausstattungszeiträume können aber nur bedingt getroffen werden, da es hier derzeit noch zuviele unbekannte Variablen gibt.
Auch können Ausstattungszeiten nichts über die benötigeten Zeiten bei der Umsetzung aussagen, da hier noch weitere Faktoren eine Rolle spielen. Dies sind z.B. Genehmigungen wie BImSchG 
oder auch Luftfahrtrechtlich Bestimmungen und/oder Standortspezifische Prüfung.
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80 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Die neue AVV eröffnet die Möglichkeit des Einsatzes transponderbasierter Systeme. Innerhalb kurzer Zeit haben sich dafür am Markt die in Antwort 3 genannten Anbieter platziert. Es werden 
bereits verbindliche Vereinbarungen für transponderbasierte BNK abgeschlossen. Dennoch betrachten wir die Entscheidungssituation für die Betreiber von Windparks hinsichtlich des 
Informationsstands, der Markttransparenz und der Wettbewerbssituation als noch nicht ausreichend. Daran hat sich auch nach der Mitteilung über die Zertifizierung eines oder zweier Systeme 
und die in absehbarer Zeit dazukommenden Anbieter bislang noch nichts geändert. D.h. für die Projektierer und Betreiber: Es ist noch nicht möglich, Entscheidungen für die Auswahl eines 
Anbieters auf der Grundlage von Vergleichen und Erfahrungen zu treffen. Eine gesicherte Angabe zu Realisierungszeiträumen lässt sich aus Betreibersicht derzeit nicht machen. Eine verlässliche 
Kostenkalkulation ist derzeit ebenso wenig möglich. Wartungs- und Instandhaltungskonzepte sind bei der Entscheidung für ein bestimmtes zertifiziertes BNK-System ebenso zu berücksichtigende 
Aspekte  (Preis, Servicekapazitäten, Vorhalten von Austauschteilen, Entfernung zwischen WEA und nächsten Servicepoint, Bonität des Anbieters u.a.). Welche zertifizierten Systeme bzw. deren 
Anbieter diese Nachhaltigkeitsfaktoren aufweisen werden, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Nach mündlicher Aussage von Anbietern ist mit einem Ausrüstungszeitraum von 6 bis 
12 Wochen zu rechnen. Zu beachten ist jedoch, dass allein die zu vereinbarenden Ausstattungszeiträume keine Aussage über die voraussichtliche Dauer bis zur Inbetriebnahne der jeweiligen BNK 
inklusive der Durchführung des erforderlichen behördlichen Verfahrens sowie der behördlichen Prüfung der luftfahrtrechtlichen Zulässigkeit des Einsatzes der BNK zulassen. Bei den behördlichen 
Prüfungen und Verfahren ist mit erheblichen Verzögerungen durch die hohe Zahl der Anträge und die begrenzten Bearbeitungskapazitäten zu rechnen (siehe auch die Antworten auf Fragen 7 und 
8). Zu beachten ist zusätzlich, dass vor dem Einbau der jeweiligen BNK-Technik durch den Anlagenhersteller zunächst die erforderlichen Schnittstellen zur Windenergieanlage bereitgestellt werden 
müssen, was insbesondere bei älterer Technik ebenfalls einen erheblichen Zeitaufwand zur Folge hat. Nach Aussage von Branchenexperten ist dies der eigentliche Flaschenhals. Der 
Ausrüstungszeitraum von 6-12 wochen ist nur haltbar, wenn der Windpark "BNK-ready" ist, die Installationsprozesse abgesprochen, dokumentiert und organisiert sind, die rechtlichen 
Schnittstellen abschließend geklärt und die behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen eingeholt sind. 

81 wpd windmanager GmbH & Co. KG Wir stehen in Verhandlungen mit derzeit 4 Anbietern, aber bisher wurde noch kein Auftrag erteilt. Die vorliegenden Angebote der BNK-Dienstleister beschränken sich i.d.R. auf die 
Detektionseinheit und ggf. Kommunikationsanschluss. Für diese Komponenten wird derzeit eine Lieferzeit für die ersten Aufträge bis Mitte nächsten Jahres versprochen. Garantien werden von 
den BNK-Anbietern nur unter bestimmten Voraussetzungen (Kommunikationsanschluss, Befeuerungstechnik etc.) gegeben. Die Garantien umfassen in der Regel auch nicht die Installation, 
sondern nur die Lieferung der Teile. 
Entscheidend ist die notwendige Umrüstung nahezu aller Nachtkennzeichnungen. In den meisten Fällen muss nicht nur Infrarotlampen oder eine Schnittstelle nachgerüstet, sondern die gesamte 
Befeuerungstechnik ausgetauscht werden. Hierbei gibt es noch vertragliche Probleme, da zwischen den WEA-Herstellern,  BNK-Anbietern und Betreibern grundsätzliche Fragestellungen zur 
Verantwortlichkeit, Haftung und Verträgen (z.B. bestehender Vollwartungsverträge) nicht geklärt sind. 

82 ABO Wind AG Hierzu haben wir keine Informationen vorliegen, da der Offshore-Markt von uns nicht bedient wird.

83 airsight GmbH Die von der airsight baumustergeprüften Systeme sind grundsätzlich auch für Windenergieanlagen auf See geeignet.

84 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Nach Kenntnis des BDEW steht für Windenergieanlagen auf See bislang kein zugelassenes BNK-System zur Verfügung. 

Stellungnahmen zu Frage 5: 
Welche Technologien/Systeme zur Ausstattung von Windenergieanlagen auf See mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung stehen aktuell am Markt zur Verfügung? 



15 von 44

Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

85 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Laut unserem Kenntnisstand gibt es mit Dirkshof (Parasol), Lanthan, Quantec, der Windenergie und Flugsi-cherheit GmbH, Dark Sky und der Deutschen Windtechnik derzeit sechs Unternehmen, 
die ein Angebot für Detektionseinheiten für den Offshore-Markt anstreben. Dazu kommen mit Siemens und Vestas Hersteller von Offshore-Windenergieanlagen, die dies planen. Für die 
Flugbefeuerung sind dies die Sabik Offshore GmbH, REETEC GmbH und Siemens.  

Ein transponderbasiertes System von Lanthan hat (zunächst) für den Onshore-Bereich - nach seit Mai gültiger AVV - im August 2020 erfolgreich die Baumusterprüfung durchlaufen. Drei weitere 
Unternehmen – Quantec, Dark Sky und die Deutsche Windtechnik - befinden sich im Prozess. Inwiefern eine spezifische separate oder ergänzende Offshore-Zulassung für die AWZ notwendig ist, 
ist uns gegenwärtig nicht bekannt. 
 
Jedoch ist davon auszugehen, dass aufgrund der unterschiedlichen technischen Ansätze der BNK-Anbieter (Abhängigkeit von DVBT, Radio, Mobilfunk) nicht alle Systeme an jedem Standort 
innerhalb der AWZ genutzt werden können, da benötigte Frequenzen oder Mobilfunk (bei Systemen die LTE nutzen wollen) nicht flächen-deckend verfügbar sind. Dies wird voraussichtlich zu 
weiteren Einschränkungen für die Betreiber bei der Aus-wahl von BNK-Systemen führen, selbst wenn diese die Baumusterprüfung erfolgreich durchlaufen haben.
 
Ausländische Anbieter sind nicht bekannt.

Grundsätzlich setzt die große Mehrheit der Betreiber auf eine Transponderlösung, die für das komplizierte Offshore-Umfeld die bessere Lösung darstellen. Eine ausreichende Marktentwicklung ist 
entsprechend wün-schenswert und notwendig, um die volkswirtschaftlichen und betrieblichen Kosten so gering wie möglich zu halten. 

86 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Die bekannten Onshore-Systeme eignen sich unserer Einschätzungen nach auch für den Offshore-Markt. Entsprechende Angebote wurden schon abgegeben. Von ausländischen Anbietern ist uns 
nichts bekannt. Eine Ausrüstung im Offshore-Bereich hat unseres Wissens bislang noch nicht stattgefunden.  Inwiefern eine spezifische separate oder ergänzende Offshore-Zulassung für die AWZ 
notwendig ist, ist uns gegenwärtig nicht bekannt. Dies könnte möglicherweise zu weiteren Einschränkungen für die Betreiber bei der Auswahl von BNK-Systemen führen.

87 Dark Sky GmbH Dazu liegen uns keine Informationen vor. Dark Sky kann alle anerkannten und baumustergeprüften BNK-Systeme grundsätzlich auch auf See einsetzen, sofern die Komponenten den besonderen 
klimatischen Bedingungen standhalten. Es ist jedoch davon auszugehen, daß hier besondere Prozesse zu beachten sind, weil z.B. auf See nicht mit den Installationsabläufen an Land gerechnet 
werden kann. Aus diesem Grund und ggf. auch unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Materialien ist davon auszugehen, daß BNK-Anbieter sich derzeit nicht aktiv um Offshore-
Projekte bemühen - auch weil es ausreichend Nachfrage onshore gibt. Bei BNK mit Primärradar ist es in einigen Fällen möglich, küstennahe Projekte auch von Land aus zu überwachen. 
Ausländische Anbieter sind weder onshore noch offshore bekannt, allerdings nutzen BNK-Anbieter ggf. internationale Vorlieferanten. Dark Sky setzt z.B. Primärradarsysteme von Hersteller in 
Großbritannien und China ein.

88 DFS Aviation Services GmbH Diese Frage richtet sich an die Hersteller von BNK-Systemen. Die DAS als Prüfstelle hat hierzu keinerlei Informationen.

89 ENERCON GmbH ist uns nicht bekannt

90 Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

Flugbefeuerung: 
Sabik Offshore GmbH, REETEC GmbH, Siemens Gameas Renewable Energy
Detektionsneinheit:
Quantec Sensors GmbH, Dirkshof Verwaltungs GmbH, Lanthan Safe Sky, Deutsche Windtechnik
Ausländische Abieter sind nicht bekannt

91 ENGIE Deutschland AG Dies betrifft uns nicht und wir haben dazu keine Informationen.

92 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Es werden von uns keine Windenergieanlagen auf See verwaltet, weshalb wir hierzu keine Aussagen machen können.
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93 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Die Quantec Gruppe bietet bereits seit mehren Jahren offshore-BNK-Lösungen an. Die radarbasierten Lösungen wurden bislang seitens der Betreiber nicht bestellt. Transponderbasierte Lösungen 
sind von light:guard verfügbar.

94 MVV Energie AG Hier können wir keine Angabe machen.

95 Parasol GmbH & Co. KG Der BNK Hersteller Parasol hat bereits erste Angebote für Offshore Projekte erstellt. Eine Ausrüstung mittels Parasol im Offshore Bereich hat noch nicht statt gefunden, ist aber technisch ohne 
weiteres machbar. 

96 Protea Tech GmbH & Co. KG Wir planen die Protea Tech BNK Lösung auch für den Offshore Markt anzubieten, ausländische Anbieter sind uns nicht bekannt.

Spezielle Offshore Systeme sind uns derzeit nicht bekannt.
Die Hersteller entwickeln oder haben bereits Anpassungen an den vorhandenen Systemen aus dem Onshore- Bereich vorgenommen, sodass diese bereits zur Verfügung stehen. 
Baumusterprüfungen und ggf. notwendige seperate behördliche Zuassungen werden hierbei vorrausgesetzt.

Auch ist zu klären, ob spezifische, separate oder ergänzende Offshore-Zulassung für die AWZ notwendig sind.  
 Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der unterschiedlichen technischen Ansätze der BNK-Anbieter (Abhängigkeit von DVBT, Radio, Mobilfunk) nicht alle Systeme an jedem Standort innerhalb 
der AWZ genutzt werden können, da benötigte Frequenzen oder Mobilfunk (bei Systemen die LTE nutzen wollen) nicht flächendeckend verfügbar sind. Dies wird voraussichtlich zu weiteren 
Einschränkungen für die Betreiber bei der Auswahl von BNK-Systemen führen, selbst wenn diese die Baumusterprüfung erfolgreich durchlaufen haben. 

Zudem ist bisher aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht vollumfänglich abzuschätzen, wie sich die speziellen Offshore-Bedingungen auswirken. Beispielsweise kann der umliegende Grund nur 
eingeschränkt für den Bau zusätzlicher Installationen genutzt werden, was einige Umsetzungskonzepte ausschließt. Hinzu kommen extreme Außenbedingungen, wie zum Beispiel ein höherer 
Salzgehalt in der Luft oder größere Windlasten, welche erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz und die Stabilität des Systems stellen. Bis jedoch eine Entwicklung und Erprobung von 
Konzepten in der Praxis sinnvoll sind, bedarf es der entsprechenden technischen und regulatorischen Planungssicherheit, einem ausreichenden Marktangebot sowie einer vorherigen Prüfung und 
Klarheit darüber, welche Anlagen überhaupt nachgerüstet werden müssen. 

Die Anforderungen an die technische Umsetzung der BNK-Anforderungen kann dabei in Teilbereiche unterteilt werden. Der Aufwand der Anpassungen kann von Offshore-Windpark (OWP) zu 
OWP erheblich variieren. 

Die Anpassung der Hindernisfeuer erfolgt offshore. Die dafür notwendigen zusätzlichen personellen Kapazitäten müssen mit dem Wartungsplan abgestimmt werden und benötigen daher einen 
Planungsvorlauf von einigen Monaten, auch wenn Komponenten für den Umbau am Markt verfügbar sind.
Zentrale Aufgaben sind:

97 VDMA e.V.
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• Die bestehenden Hindernisfeuer müssen ersetzt oder ergänzt werden, um auch im Infrarot-Spektrum zu editieren,
• Die Hindernisfeuer müssen mit einer Modbus/TCP-Schnittstelle ausgestattet werden.
 
Die Anpassung der Parksteuerung erfordert wie auch im Onshore-Bereich eine hohe Planungsleistung. Da hier bestehende Systeme angepasst werden müssen, bedarf es nicht nur der Expertise 
bezüglich des BNK-Systems, sondern auch über das OWP-Bestandssystem, welches von OWP zu OWP stark variiert. Der Planungsaufwand wird zusätzlich erhöht, da es sich bei den 
Hinderniskennzeichnungssystemen um Subsysteme der Windenergieanlage handelt. Der Eingriff muss daher zwischen Anlagen-Hersteller und Betreiber abgestimmt und ggf. vertraglich vereinbart 
werden. Durch die geringe Anzahl an Dienstleistern ist nicht davon auszugehen, dass hier ausreichend Kapazitäten bestehen, um für sämtliche Offshore-Windparks zeitnah individuelle Konzepte zu 
entwickeln und diese zu erproben.

Für die Erfassung von Flugzeugen gibt es für den Offshore-Bereich noch keine getesteten/zertifizierten Systeme am Markt. Um Onshore-Lösungen auf den Offshore- Markt zu übertragen, fehlen 
die regulatorischen Rahmenbedingungen, unter anderem bestehen in Bezug auf grenzüberschreitende Lufträume noch Unsicherheiten. 
Viele deutsche Offshore-Windparks liegen im unmittelbaren Grenzgebiet zu den Niederlanden, Dänemark, Polen und Schweden oder sogar im ausländischen Luftraum. Eine Prüfung durch die 
zuständigen Luftfahrtbehörden wiederum wird erst stattfinden können, wenn der technische Standard für die AWZ veröffentlicht ist. Dies hat unter anderem der Kontakt zur Luftfahrtbehörde in 
Schleswig-Holstein gezeigt.    

Von Anbietern solcher Systeme, welche derzeit noch nicht am deutschen Markt aktiv sind, ist uns nichts bekannt. 

98 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Die genannten BNK-Systeme eignen sich prinzipiell auch für den Einsatz in Offshore - Windparks. Über die Zielsetzungen der Anbieter im Zusammenhang mit Offshore-Anwendungen oder 
ausländische Anbieter liegen uns keine Informationen vor. Der BNK-Anbieter Parasol ist bereits in der Angebotsphase in einigen Offshore-Bereichen. Der Anbieter Quantec Sensors hat bereits vor 
Jahren Angebote erstellt, jedoch wurden keine Aufträge erteilt. Hinsichtlich einer transponderbasierten Lösung ist noch nicht abschließend geklärt, wie der Genehmigungsprozess zu erfolgen hat 
und insbesondere ob im Bereich der Ostsee eine transponderbasierte Lösung rechtlich zulässig sein würde (Schwedischer und Dänischer Luftraum grenzen z.T. eng an Windparkflächen).

99 wpd windmanager GmbH & Co. KG Im Offshore-Markt liegen uns bisher keine Erfahrungen vor, da noch keine Systeme umgerüstet worden sind. Allerdings ist der personelle, zeitliche und technische Aufwand Offshore immer größer 
als Onshore. 

100 ABO Wind AG Über die logistische und personelle Lage der einzelnen BNK-Anbieter kann keine Auskunft gegeben werden. Es lässt sich jedoch beobachten, dass mit einer zeitnahen Beauftragung eine bevorzugte 
Vergabe von Installationszeiträume einhergeht. Des Weiteren beobachten wir in den Gesprächen mit den BNK-Signalanbietern, dass versucht wird, die Serviceunternehmen in die Umrüstung für 
BNK mit einzubeziehen. Daraus lässt sich für uns ableiten, dass die BNK-Anbieter mit ihrem Personal den kurzfristig hohen Bedarf nicht abdecken können.
Aufgrund des kurzen Zeitfensters bis zur Umsetzung und der beschränkten Anzahl an Anbietern von transponderbasierten Systemen zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung wird es 
voraussichtlich aufgrund der resultierenden Konzentration zu massiven Verzögerungen bei dem Abschließen von Errichtungsverträgen, der Lieferung und den Inbetriebnahmen kommen. Die 
Ertüchtigung der bestehenden Flughindernisbefeuerung muss mit dem zuständigen Service-/Wartungsunternehmen in enger Abstimmung erfolgen. Entsprechend wird es auch hier aufgrund der 
Konzentration voraussichtlich zu personellen Engpässen bei der Umrüstung kommen. Auch die Entwicklungen der Corona-Pandemie können starken Einfluss auf die Bewältigung der Nachfrage 
haben. Bei Arbeiten an und in Windkraft-anlagen können die geforderten Mindestabstände teilweise nicht eingehalten werden, so dass besondere, ggf. zeitaufwändige Maßnahmen zu treffen 
sind. Diese verlängern die Arbeitszeiten zur BNK-Ausrüstung an einer Windenergieanlage und führen summiert zu erheblichen Verzögerungen in der Ausstattung aller Windenergieanlagen in 
Deutschland.  

 

Stellungnahmen zu Frage 6: 
Sind die am Markt vorhandenen Anbieter von BNK-Systemen, insbesondere transponderbasierter BNK-Systeme, logistisch und personell in der Lage, das zu erwartende Auftragsvolumen bis zum Ablauf der aktuellen Umsetzungsfrist 
30.06.2021 abzuarbeiten? Falls nein, welcher Zeitraum wird voraussichtlich benötigt? 
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101 airsight GmbH Unserer Kenntnis nach stellen sich die Anbieter entsprechend auf bzw. haben sich aufgestellt. Darüber, inwieweit eine vollständige Ausrüstung aller relevanten Windenergieanlagen bis zum 
30.06.2021 tatsächlich geleistet werden kann, können wir keine Aussage treffen.

102 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Bei der Frage der Marktverfügbarkeit von Systemen sowie bei den herstellerseitigen Kapazitäten zum Einbau entsprechender Einrichtungen ist zu berücksichtigen, dass die Ausrüstung sämtlicher 
Bestandsanlagen mit BNK-Einrichtungen deutlich höhere Kapazitäten binden wird, als die fortwährende Ausrüstung von hinzukommenden Neuanlagen. Zur Installation des Produktes muss auch 
entsprechend qualifiziertes Personal eingebunden werden, welches nicht notwendigerweise von den Lieferanten der BNK-Systeme zur Verfügung gestellt wird. 
Dezidierte Informationen hierzu liegen dem BDEW nicht vor. Der BDEW ging in seiner Stellungnahme zum Verfahren BK6-19-142 der Bun-desnetzagentur aber davon aus, dass 17.500 
Windenergieanlagen an Land von der Ausrüs-tungspflicht mit BNK nach § 9 Abs. 8 EEG 2017 betroffen sind. Demgegenüber betrug der höchste Zubau von neu in Betrieb genommenen Wind-
energieanlagen an Land bislang „nur“ 2.300 Anla-gen im Jahr 2002 (vgl. https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/). Hierbei handelte es sich allerdings um Anlagen 
mit einer bedeutend geringeren Leistung, so dass der Anlagenzubau numerisch aktuell bedeutend geringer ist. 
Nimmt man nur diese Zahlen, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass alleine für die Ausstattung der Bestandsanlagen sowie der bis Mitte 2021 neu in Betrieb genommenen Anlagen eine Kapazität 
des mehr als achtfachen der normalen Jahreskapazität aufgebaut werden müsste. Hier ist betriebswirtschaftlich sowie verwaltungsrechtlich zu hinterfragen, welche Hersteller sowie welche 
Behörden eine solche Kapazität für die Zulassung und die Ausrüstung aufbauen können, um sie danach wieder signifikant zurückzubauen. 
Es wird auch quasi unmöglich sein, so viele Mon-teure auf diese Systeme zu schulen, um den einmaligen Bedarf des Einbaus dieses Umfangs von Systemen zu decken, geschweige denn, dass alle 
diese Systeme dann auch noch verbaut werden. Geht man von ca. 17.500 betroffenen Anlagen aus, und von maximal zwei Anlagen pro Tag, die von einer Monteursgruppe entsprechend 
ausgerüstet werden könnten, wären ca. 67 Monteursgruppen erforderlich, um die Anlagen bei 260 Arbeitstagen in einem Jahr entsprechend auszurüs-ten, bei aktuell nur einem zugelassenen 
Produkt. Und unplanbare Störungen wie schlechtes Wetter sowie Verzögerungen aufgrund von vergaberechtlichen Anforderungen bestimmter Betreiber sind hierbei noch nicht betrachtet. 
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Nein. Da 
           • die regulatorischen Rahmenbedingungen bis vor kurzem nicht klar waren, 
           • eine ausreichende Marktentwicklung nicht gegeben ist (siehe Frage 2 + 5), 
           • die Genehmigungs- und Vergabeverfahren langwierig sind sowie 
           • Kampagnenplanungen offshore bereits ein Jahr im Voraus beginnen und sich überwiegend auf die Sommermonate
             beschränken (Siehe Frage 8), 
          ist eine Umrüstung mit transponderbasierten BNK-Systemen bis zum 30.06.2021 ausgeschlossen. 

Eine abgeschlossene Baumusterprüfung bildet ohnehin die Voraussetzung, bevor ein System etabliert werden kann. Im Interesse eines freien Wettbewerbs und einer damit verbundenen Senkung 
der Umbaukosten für die Umsetzung der BNK ist die Marktreife verschiedener Systeme / Hersteller anzustreben, bevor die Umsetzung verpflichtend wird. Ferne ist jeweils zu prüfen, ob bereits 
zertifizierte System mit den bereits vor-handenen Systemen im Windpark harmonieren. Hierdurch kann ein kompletter Systemaustausch vermieden und die volkswirtschaftlichen Kosten 
geringgehalten werden. Zudem kann gegenwärtig noch gar nicht abge-schätzt werden, welche BNK-Systeme tatsächlich für welche Betreiber aufgrund der technischen Gegebenheiten in Frage 
kommen (siehe auch Frage 5).

Aktuell ist unklar, wer entsprechend zugelassene und zertifizierte Systeme wann liefern kann. Ob eine ergän-zende Baumusterprüfung für den Offshore-Bereich notwendig ist, ist nicht 
abschließend klar. Eine ausreichen-de Verfügbarkeit ist daher nur schwer einzuschätzen. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der auszustattenden Anzahl von Windparks ein Lieferengpass entstehen 
und eine Verfügbarkeit daher absehbar nur eingeschränkt gegeben sein wird. Ggf. kann es aufgrund der Corona-Pandemie zusätzlich im Herstellungs- und Lieferprozess zu Verzögerungen kommen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es zusätzlich einen Engpass an qualifiziertem Personal für die Offshore-Installation. Nur eine geringe Anzahl von Netzwerktechnikern kann offshore eingesetzt 
werden. Die Anbieter der Flugbefeuerung verweisen in ersten Angeboten darauf, dass lediglich eine Lieferung der Komponenten erfolgen könne. Ob eine Installation durch Offshore-Techniker 
eines Serviceunternehmens ohne Unterstützung des Lieferanten erfolgen kann, ist fraglich.

Die Frist sollte 
               • für den Offshore-Bereich um 3 weitere Jahre verlängert werden
               • für Neuanlagen im Onshore-Bereich um 1 Jahr und
Die Frist sollte 
               • für den Offshore-Bereich um 3 weitere Jahre verlängert werden
               • für Neuanlagen im Onshore-Bereich um 1 Jahr und
               • für Bestandsanlagen im Onshore-Bereich um 2 Jahre.

Dieses würde den Herausforderungen, denen die gesamte Windbranche gegenübersteht, differenziert gerecht werden. Zudem würde es den Umsetzungsdruck, bei gleichzeitig zu 
erwartenden Engpässen und unterschiedlich langen Realisierungshorizonten im On- und Offshore-Bereich, entschärfen und da-bei dennoch die bestmögliche zeitliche Umsetzung und damit 
Erfüllung, der durch den Gesetzgeber angestrebten Ziele, ermöglichen.  

104 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Nach Rückmeldungen aus der Branche sind Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von BNK-Systemen zeitlich noch nicht genau zu erfassen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl 
von Technikern und Einbautrupps für den überwiegend notwendigen Austausch der Lampen, den Einbau der technischen Geräte für die BNK, der Kommunikation der an die BNK angeschlossenen 
WEA und der Integration in die Anlagensteuerung beschränkt ist und die bisherige Umsetzungsfrist nicht für alle Neu- und Bestandsanlagen eingehalten werden kann. 
Da es sich bei der Umsetzung der BNK um eine sicherheitsrelevante Maßnahme handelt, darf es nicht zu Qualitätseinschränkungen kommen. Neben Wetterbedingungen kann es zu weiteren 
Verzögerungen durch eine Verschärfung der Corona-Lage kommen. Es ist somit keinesfalls davon auszugehen, dass die BNK-Hersteller alle am Markt befindlichen WEA fristgemäß umrüsten 
können. Auch wenn Kapazitäten sicherlich noch ausgebaut werden können, wird es zu nicht unerheblichen Verzögerungen kommen. (siehe Antwort 8)

103 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)
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105 Dark Sky GmbH Unter der Annahme, daß alle derzeit bekannten insgesamt 7 BNK-Anbieter die gleichen Planungen hinsichtlich dem Zeitablauf bis zum 30.06.2021 haben und diese Planungen denen der Dark Sky 
entsprechen, wäre es theoretisch möglich bis zu 14.000 WEA umzurüsten. Somit ist es nicht möglich, alle ca. 17.000 WEA bis zum Stichtag umzurüsten. Zudem muss erwartet werden, daß durch 
unterschiedliche zeitliche Abläufe bei den Baumusterprüfungen und technische Besonderheiten der Systeme die Marktanteile sehr unterschiedlich verteilt werden und nicht alle Anbieter zu 
gleichen Teilen beitragen können. Zudem ist fraglich, ob die regulativen Fragen bei den Luftfahrtbehörden bis zu diesem Zeitpunkt geklärt werden können - insofern ist es denkbar, daß zwar eine 
große Anzahl WEA umgerüstet wurde, die projektspezifischen Verfahren jedoch noch andauern.

106 DFS Aviation Services GmbH Diese Frage richtet sich an die Hersteller von BNK-Systemen. Die DAS als Prüfstelle hat hierzu keinerlei Informationen.

107 enercity Erneuerbare GmbH 3 der 6 Anbieter sind nach unserer Einschätzung noch nicht in der Lage nennenswerte Kapazitäten bis zum 30.06. zur Verfügung zu stellen oder haben die technische Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen. Keines der Unternehmen ist bereit einen auf den Termin der Inbetriebnahme pönalisierten Auftrag anzunehmen. 

108 ENERCON GmbH Wir gehen davon aus, dass die Kapazitäten bei den BNK-Herstellern gegenwärtig stark ausgebaut werden. Ob der Bedarf an BNK-Installationen und Inbetriebnahmen bis zum 30.06.2021 gedeckt 
werden kann, muss dennoch gegenwärtig in Frage gestellt werden. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine hinreichenden Erfahrungswerte zum Installationsfortschritt vor. Hervorzuheben ist in 
diesem Zusammenhang außerdem die Inbetriebnahme der Systeme, die maßgeblich vom Verfahren der Genehmigungs- und Landesluftfahrtbehörden abhängig ist. Es ist davon auszugehen, dass 
der aktuell startende Markthochlauf zum Anfang des Jahres 2021 die notwendigen Erkenntnisse liefern kann. Eine Entscheidung zur Fristverlängerung sollte demnach auf Basis einer qualifizierten 
Datengrundlage getroffen werden.

109 Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

Nein, sowohl die Anbieter der Detektionseinheiten, als auch die Anbieter für Netzwerkanbieter und Flugbefeuerung werden die Nachfrage nicht bedienen können. Zusätzlich zur Lieferung der 
Komponenten ist das Angebot über qualifiziertes Personal zur Installation, speziell von Netzwerkspezialisten nicht ausreichend um die Umsetzung bis 30.06.2021 auszuführen. Es bedarf einer 
Verlängerung der Frist um 3 Jahre.

110 ENGIE Deutschland AG Nein, das halten wir für unwahrscheinlich. Zudem sind wir z.T. an unsere Vollwartungsverträge gebunden. Teilweise nutzen die Vertragspartner den Zeitdruck und die unklare rechtliche Situation, 
um uns fragwürdige Konzepte zu hohen Preisen anzubieten. 

111 ITEC International GmbH Nach unserer Einschätzung sind 3 der Anbieter in der Lage Teile des Marktes zu bedienen, keinesfalls jedoch den gesamten erforderlichen Markt bis zum 30.06.2021. Weiterhin sind nicht 
ausreichend Lieferkapazitäten für zertifizierte IR Leuchten vorhanden. Wir gehen davon aus, dass das frühestens bis Ende 2022 möglich sein wird.

112 juwi AG / juwi O&M Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines BNK-Systems sind zeitlich noch nicht zu fassen. Erst mit verbindlicher Bestellung können die jeweiligen Zeitpunkte für diese Schritte konkreter 
werden. Schon heute ist allerdings deutlich, dass die Anzahl von Technikern und Einbautrupps für den überwiegend notwendigen Austausch der Lampen, dem Einbau der technischen Geräte für 
die BNK, der Kommunikation der an die BNK angeschlossenen WEA und der Integration in die Anlagensteuerung beschränkt ist. Die Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur und Beleuchtung in 
den Bestands-WEA, v. a. älteren WEA-Typen, ist zum Teil mit enormen Aufwand verbunden und bedarf häufig Einzelfalllösungen. 
Ein hierfür benötigter Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten an Servicetechnikern ist allerdings unwahrscheinlich. 
Die Umrüstung ist eine sicherheitsrelevante Maßnahme. Daher darf es aufgrund einer zu kurz bemessenen Frist nicht zu Quaitätsverlusten bei der Produktion, der Installation und Inbetriebnahme 
der BNK-Systeme kommen. Witterungsbedingt steht nicht der volle Zeitraum für die Installation der BNK-Systeme zur Verfügung. Großwetterlagen (z.B. Sturm) sowie regionale Unwetter (z.B. 
Gewitter, Starkregen) reduzieren die Zeiten, in denen die Arbeitssicherheit bei der Installation der Systeme gewährleistet ist.
Außerdem können coronabedingte Verzögerungen, bspw. durch Lieferengpässe, Reiseeinschränkungen etc., auch im nächsten Jahr noch zum Tragen kommen und können derzeit nicht 
abgeschätzt werden.



21 von 44

Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

113 Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. (LEE NRW)

Der LEE NRW hat im Rahmen seines flächendeckenden BNK-Konzepts für Nordrhein-Westfalen im intensiven Austausch mit einzelnen Anbietern gestanden und insbesondere die logistischen und 
personellen Kapazitäten erfragt. Hierbei wurde uns rückgemeldet, dass das zu erwartende Auftragsvolumen grundsätzlich fristgerecht abgearbeitet werden könne, da die entsprechenden Hürden 
nicht ausschließlich bei der technologischen Verfügbarkeit, sondern der konkreten genehmigungsrechtlichen Umsetzung der Anforderung der AVV bzw. der generellen Zulässigkeit eines BNK-
Systems bestehen. Die derzeitigen Unklarheiten in Bezug auf die Befeuerungspflicht und deren genehmigungsrechtliche Handhabe erschweren den Markthochlauf, da Betreiber mitunter davor 
scheuen verbindliche Aufträge zu unterzeichnen. Das tatsächliche Auftragsvolumen der einzelnen Hersteller lässt sich somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend beziffern.

114 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Da wir kein Anbieter von BNK Systemen sind, sondern als Verwalter der Betreibergesellschaften handeln, sind wir nur eingeschränkt in der Lage hierzu eine Aussage zu treffen. Unserer 
Einschätzung nach sehen wir es jedoch als äußerst fraglich an, dass das zu erwartende Auftragsvolumen bis zum 30.06.2021 abgearbeitet werden kann. Wesentlicher Grund hierfür ist das deutlich 
verspätete Inkrafttreten der AVV, der dadurch gehemmte Beginn der Baumusterprüfungen und der in der Folge erst verspätete Beginn der Serienproduktion. Im Ergebnis hat sich der tatsächliche 
Zeitraum für die Umrüstung der in Deutschland rund 17.000 WEA stark verkürzt, was zu Kapazitätsengpässen führen dürfte.

115 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Wie unter 4. dargestellt besteht ein transponderbasiertes BNK-System wie jedes BNK-System aus drei verschiedenen Komponenten. Aus unserer Sicht bestehen im Markt grundsätzlich keine 
logistischen oder personellen Engpässe zum Einbau aller drei Komponenten. Die BNK-Anbieter sind im wesentlichen für die Bereitsstellung der Detektionstechnologie zuständig und könnten diese 
nach unserer Einschätzung bereitstellen, sofern die Anschlussvoraussetzungen und die nach Bereitstellung der standortspezifischen Dokumentation notwendigen behördlichen Prozesse 
unberücksichtigt blieben. Die Kommunikation und die Befeuerungskomponenten werden teilweise von den BNK-Anbietern als Zusatzoption angeboten. In den meisten Fällen, stellen diese jedoch 
die (Voll-)Serviceanbieter, insbesondere die WEA-Hersteller bereit und bieten den Kunden ein Umrüstungspaket (BNK-ready) an. Aufwändig sind vor allem die Konzepterstellung für die 
Ausstattung von Bestandsanlagen, sowie die Klärung und Umsetzung von technischen, rechtlichen und sonstigen organisatorischen und genehmigungsspezifischen Details. Aus unserer Sicht hat 
bereits die letzte Verlängerung der Umsetzungsfrist zu einer langanhaltenden Verzögerung der Vorbereitungen für die Ertüchtigung der Bestandsanlagen geführt. Ein weiterer wesentlicher Punkt 
war die immense politisch verursachte Unsicherheit z.B. hinsichtlich der Ausrüstungserfordernisse der WEA-Kennzeichnung. Diese Unsicherheiten bestehen zum Teil bis heute fort. Ein von den 
Verbänden bereits im letzten Jahr mehrfach angeregter Workshop zur Klärung von inhaltlichen und prozessualen Fragen mit Teilnehmern aller beteiligten Gruppen, wurde leider bisher nicht 
durchgeführt. Andererseits hat bereits die Ankündigung des neuen Konsultationsverfahrens dazu geführt, dass ein großer Teil von WEA-Betreibern die erst vor einigen Wochen/Monaten 
begonnenen Vorbereitungen zur BNK-Ausstattung bereits wieder eingestellt hat und eine Fristverlängerung erwartet. 

116 MVV Energie AG Diese Fragen können wahrscheinlich nur die Unternehmen selbst beantworten. Quantec spricht seinen Kunden eine entsprechende Garantie aus. Fraglich ist aktuell aber der Zeitaufwand mit dem 
die Systeme abschließend abgenommen werden und ob es dann entsprechend Unternehmen gibt, die die Installationen entsprechend abnehmen und testen (Stichwort Testüberflug) können.

117 Parasol GmbH & Co. KG Nein, es wird ein längerer Zeitraum benötigt. Wir gehen nicht davon aus, dass die BNK Hersteller alle am Markt befindlichen WEA fristgemäß umrüsten können. Wir plädieren für eine 
Fristverlängerung von vorerst 2 Jahren für Bestandsanlagen und 1 Jahr für Neuanlagen.

118 Protea Tech GmbH & Co. KG Nein, es ist unrealistisch bis zum 30.06.2021 diese Ausstattung vornehmen zu können, eine Verlängerung um mindestens 18 Monate ist notwendig.

119 VDMA e.V. Nein! 
Wir gehen nicht davon aus, dass die BNK Hersteller alle am Markt befindlichen WEA fristgemäß umrüsten können.
Eine große Herausforderung wird hierbei die Vielzahl an Anlagen bezogen auf den Personaleinsatz darstellen.
Auch sind derzeit viele genehmigungsrechtliche Fragestellungen offen. 
Hier kann von Seiten der Anbieter nur bedingt Einfluss genommen werden.
Hier wird ein längerer Zeitraum benötigt. (siehe Frage 8)
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120 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Die erforderlichen Zeiträume für Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines BNK-Systems sind zeitlich noch nicht exakt zu ermitteln. Erst nach verbindlicher Bestellung können die jeweiligen 
Zeitpunkte für diese Schritte konkreter werden. Schon heute ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von Technikern und Einbauteams für den überwiegend notwendigen Austausch der Lampen, 
dem Einbau der technischen Geräte für die BNK, der Kommunikation der an die BNK angeschlossenen WEA und der Integration in die Anlagensteuerung beschränkt ist. Die Ertüchtigung der 
vorhandenen Infrastruktur und Beleuchtung in den Bestands-WEA, v. a. bei älteren WEA-Typen, ist mit enormem Aufwand verbunden und bedarf häufig Einzelfalllösungen. Ein hierfür benötigter 
Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten an Servicetechnikern ist allerdings unwahrscheinlich. Die Umrüstung auf BNK ist eine sicherheitsrelevante Maßnahme. Daher darf es aufgrund einer zu kurz 
bemessenen Frist nicht zu Quaitätsverlusten bei der Produktion, der Installation und Inbetriebnahme der BNK-Systeme kommen. Witterungsbedingt steht nicht der volle Zeitraum für die 
Installation der BNK-Systeme zur Verfügung. Winterliche Wetterbedingungen und Wetterereignisse wie Starkwind oder Unwettergefahr reduzieren die Zeiten, in denen die Arbeitssicherheit bei 
der Installation der Systeme gewährleistet ist. Außerdem können coronabedingte Verzögerungen, bspw. durch Lieferengpässe, Reiseeinschränkungen etc., auch im nächsten Jahr noch zum Tragen 
kommen und können derzeit nicht abgeschätzt werden. Neben diesen Aspekten sind v.a. die in der Antwort auf Frage 4 beschriebenen Unklarheiten hinsichtlich der vorgelagerten Prozessschritte 
und damit verbundene Verzögerungen der Grund für das Erfordernis einer Verlängerung der Umsetzungsfristen. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle am Markt befindlichen 
Windenergieanlagen fristgemäß umgerüstet werden können. Eine gesicherte Aussage über den benötigten Zeitraum lässt sich angesichts der genannten Aspekte nicht machen. Wir halten eine 
Fristverlängerung um vorerst 12 Monate für Neuanlagen, um vorerst 24 Monate für die Nachrüstung von Bestandsanlagen und um vorerst 36 Monate für Offshore-Windparks für einen bereits 
heute absehbar erforderlichen Verlängerungszeitraum.

121 wpd windmanager GmbH & Co. KG Die BNK-Anbieter verfügen i.d.R. nicht über eigenes Personal zur Installation der BNK-Systeme oder zur Nachrüstung der Befeuerung. Die Installationen laufen über Subunternehmer. Dabei sehen 
wir nicht das primäre Problem in der Nachrüstung der Transpondereinheiten, sondern bei der Umrüstung der Befeuerungssysteme. Unabhängig von logistischen und vertraglichen Hindernissen 
bei so vielen beteiligten Unternehmen (s. 8.) gibt es nur begrenzt freie Service-Teams, die fachlich die Umrüstungen durchführen können, insbesondere zu Zeiten der Coronapandemie 
(Ertüchtigung einer WEA dauert ca. 1 Tag pro Team). Die WEA-Hersteller bspw. beschränken daher ihre Lösungen zur Ertüchtigung der WEA auf die Windparks, die auch bei Ihnen unter Vertrag 
stehen. Zudem beschränken sich die Angebote auf neuere Anlagentypen. Wir erwarten, dass wir auch bei einer einjährigen Verlängerung noch nicht alle Bestandsanlagen innerhalb der Frist 
umrüsten können. Für Bestandsanlagen fordern wir daher eine Fristverlängerung von 2 Jahren. Für die Übergangszeit neuer Windparks, die 2020 in Betrieb gehen, aber nach alter AVV genehmigt 
und gebaut worden sind, fordern wir ebenso eine Fristverlängerung von 2 Jahren. Bei Neuprojekten, die bereits technisch nach AVV 2020 ausgeliefert werden, fordern wir eine Fristverlängerung 
von 1 Jahr.

Stellungnahmen zu Frage 7: 
Welche Zeiträume müssen unter dem Regime der neuen AVV Kennzeichnung von den ersten Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss der Projekte durch dauerhafte Inbetriebnahme des BNK-Systems voraussichtlich zugrunde gelegt? 
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Zur Beantwortung dieser Frage ist zwischen zwei Fällen zu differenzieren: Bestandsparks- und Neuparks. Aktuell (Frist zur Umrüstung 30.06.21) befindet wir uns in einer Situation, in der es unserer 
Ansicht nach kurzfristig in vielen Prozessschritten zu Engpässen und dadurch zu Verzögerungen kommen wird. Hinzu kommt in der aktuellen Situation, dass noch nicht alle transponderbasierten 
BNK-Systeme die Baumusterprüfung abgeschlossen haben und des Weiteren auch in der Behördenkommunikation zu Sprache kommt, dass einige Vorgehensweisen noch unklar sind. 
Beispielsweise gibt es keine klaren Vorgaben dazu, ob es zur Ausstattung der Windkraftanlagen mit einem BNK-System einer Änderungsanzeige oder einer Änderungsgenehmigung bedarf. Des 
Weiteren ist nach den uns vorliegenden Informationen bislang zwischen den Landesluftfahrtbehörden keine eindeutige und einheitliche Vorgehensweise festgelegt worden, anhand welcher 
Kriterien die Zulässigkeit eines BNK-Systems an einem Standort bestimmt wird. Auch das gesamte Genehmigungsverfahren ist nach den uns vorliegenden Informationen nicht zwischen den 
Genehmigungsbehörden abgestimmt und lässt Raum für Interpretationen. Die ausstehenden Abstimmungen können zu weiteren zeitlichen Verzögerungen führen.
Generell können unserer Ansicht nach Neuparks schneller ausgestattet werden, da sie mit den entsprechenden Schnittstellen und Befeuerungselementen nach der AVV-KvL 2020 errichtet werden 
und die neuen Komponenten bereits mit der BImSch-Genehmigung genehmigt werden. Dies gilt jedoch nur für Parks, deren Genehmigung zu einem Zeitpunkt eingereicht wird, an dem der 
gewählte BNK-Signalanbieter die Baumusterprüfung bestanden hat und die notwenigen Dokumente vorlegen kann. 
Für Bestandsparks muss mehr Zeit einkalkuliert werden. Zum einen müssen die neuen Systeme bei der Genehmigungsbehörde angezeigt/genehmigt werden und zum anderen die neuen 
Befeuerungselemente sowie die BNK-Systeme auf den Anlagen angebracht werden. Hier kann es abhängig von der Wahl des Systems dazu kommen, dass die Anlage von zwei verschiedenen 
Teams begangen werden muss.  
Insgesamt gehen wir unter Berücksichtigung des erhöhten Arbeitsvolumens bei den einzelnen Akteuren davon aus, dass zwischen dem Erstkontakt und der verbindlichen Inbetriebnahme des BNK-
Systems 9-12 Monate liegen werden. Dies ist erheblich von den Fortschritten der Abstimmungen zwischen den WEA-Herstellern und den BNK-Signalanbietern abhängig. Jedoch können die 
Signalanbieter ihre Angebote erst verbindlich abschließen, sobald diese die Baumusterprüfung abgeschlossen haben. Nach den uns vorliegenden Informationen, rechnen wir damit, dass im 
Dezember 2020 alle Systeme die Baumusterprüfung abgeschlossen haben werden. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen der 
Baumusterprüfungen kommen kann. Weitere Prozessschritte, wie die Ertüchtigung der Anlagenbefeuerung und die Installation des BNK-Systems können sich ebenfalls abhängig von den 
Entwicklungen der Pandemie verzögern.

Aufgrund der Frist bis zum 30.06.2021 ist davon auszugehen, dass die Genehmigungsbehörden in kurzer Zeit eine hohe Anzahl an Anträgen bearbeiten müssen und es dadurch zu enormen 
Verzögerungen kommen wird. Auch die noch ausstehenden Abstimmungen für ein einheitliches Antragsverfahren zwischen den Genehmigungsbehörden wird zu Verzögerungen führen. Für die 
Vorbereitung, Einreichung und Prüfung der Unterlagen rechnen wir grundsätzlich mit einem Zeitraum von mindestens 2 Monaten. Aufgrund der Zeitknappheit und des hohen 
Anfragenaufkommens bei den Behörden ist mit einem längeren Zeitraum zu rechnen.
Sobald alle Systemanbieter die Baumusterprüfung abgeschlossen haben und die Abstimmungen mit den WEA-Herstellern abgeschlossen sind, kann mit einem Zeitraum zwischen dem Erstkontakt 
und dem finalen Einbau der Systeme von 8 Monaten ausgegangen werden:
1. Erste Kommunikation mit BNK-Signalanbietern & WEA-Serviceanbietern: Angebotseinholung, Sondierung der Angebote, Auswahl & Beauftragung eines BNK-Signalanbieters, Eingang der 
Unterlagen für die Genehmigung (2 Monate)
2. Behörden-Kommunikation: Vorbereitung und Einreichung der Unterlagen für die Änderungsanzeige/Änderungsgenehmigung, Prüfung der Unterlagen durch die zuständige Behörde, Eingang der 
Genehmigung beim Betreiber (hier kann es aufgrund der hohen Nachfrage zu erheblichen Verzögerungen kommen) (2 Monate)
3. Installation der Hardwarekomponenten nach AVV-KvL 2020: Termin-Vereinbarung zur Installation der neuen Befeuerungs-Komponenten und ggf. BNK-Schnittstelle mit dem Service-
Unternehmen, Installation der neuen Komponenten (hier kann es aufgrund der hohen Nachfrage sowie Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu erheblichen Verzögerungen kommen) (1-2 
Monate)
4. Installation & Inbetriebnahme des BNK-Systems: Termin-Vereinbarung zur Installation des BNK-Systems, Installation des BNK-Systems (hier kann es aufgrund der hohen Nachfrage sowie 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu erheblichen Verzögerungen kommen) (2 Monate)

123 airsight GmbH Hierzu können wir keine Aussage treffen.

122 ABO Wind AG
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124 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Hierzu ist eine konkrete und allgemeingültige Aussage nicht möglich. Die notwendige Zeitdauer hängt v.a. ab
-	vom Standort der Windenergieanlage an Land oder auf See, 
-	von den Anforderungen der jeweiligen ein-gesetzten BNK-Technologie (z.B. gemäß technischen Auflagen nach der Baumusterprüfung) und 
-	von der Marktverfügbarkeit des entsprechenden Systems.
Der BDEW geht aber von einer Mindestdauer von einem Jahr aus (s. nachstehend unter Frage 8).

125 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Dieser Zeitraum liegt – konservativ geschätzt – voraussichtlich zwischen 18 und 24 Monaten. Die unter Frage 6 und 8 gemachten Angaben zur Verzahnung zwischen Regulatorik, Genehmigung, 
(ggf. EU-) Ausschreibung der Produkte, Marktreife, Fachpersonalverfügbarkeit, Witterungsbedingungen etc. zeigen dies deutlich. 

Eine Umsetzung bis zum 30. Juni 2021 ist damit gänzlich ausgeschlossen. Das zeigen auch mit Herstellern geführte Gespräche der Betreiber. Dabei muss man sich lediglich vor Augen führen, dass 
erst am 17. August ein verlässlicher Rechtsrahmen geschaffen wurde, auf dessen Basis die Unternehmen nun weitere Schritte einleiten können, während die kommenden Monate 
witterungsbedingt gar nicht oder nur sehr eingeschränkt für notwendige Arbeiten offshore zur Verfügung stehen. 

126 Bundesverband WindEnergie e.V. 
(BWE)

Es ist noch schwer absehbar, wie sich die Umsetzungszeiträume entwickeln. Abgesehen von Vertragsverhandlungen mit den Anbietern wird der behördliche Genehmigungsprozess voraussichtlich 
einige Zeit in Anspruch nehmen (s. dazu auch unsere Antwort auf Frage 4), wobei in den einzelnen Bundesländern das Vorgehen noch nicht abschließend geklärt ist und somit hier auch keine 
Aussage zu benötigten Zeiträumen gemacht werden kann. Die notwendigen Abstimmungen zwischen den zuständigen Stellen für Luftverkehrsrecht und Immissionsschutz haben erst begonnen. 
Eine bundeseinheitliche sowie juristisch abgesicherte Vorgehensweise wäre zu begrüßen. Ein erster wichtiger Schritt wurde mit dem gemeinsamen Schreiben des BMVI und BMWi vom 26.8.2020 
getan, welches aber leider nicht alle entscheidenden Fragen beantworten kann. Entscheidend für einen zügigen Einsatz der BNK-Systeme ist, dass es nicht zu pauschalen Versagungen kommt und 
Einzelfallprüfungen nur in begründeten Fällen vorgenommen werden. 
Es ist davon auszugehen, dass nach der Erteilung von Baumusterprüfungen in den einzelnen Bundesländern schnell eine größere Anzahl von Anträgen bei den zuständigen Stellen eingehen wird. 
Insbesondere die Landesluftfahrtbehörden, wobei teilweise nur eine Stelle pro Bundesland zuständig ist, müssen in Zukunft im Zusammenhang mit BNK-Zulassungen eine erhebliche Antragsflut 
bewältigen. Zusätzlichen zu den Aspekten der zivilen Luftfahrt, kann es in Einzelfällen zu Einwänden des Militärs und entsprechenden Verzögerungen kommen.    
Da nach neuer AVV der Einsatz von Infrarotfeuern vorgesehen ist und diese je nach Herstellern mit unterschiedlich hohem Aufwand in das System eingebunden werden müssen, kann es zu 
weiteren Verzögerungen kommen. 
Projekte können unserer Einschätzung nach zwar grundsätzlich in 6-12 Monaten abgewickelt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass es nicht zu nennenswerten Verzögerungen durch „externe“, 
d.h. durch den Anlagenbetreiber nicht beinflussbare Faktoren kommt. Dies sind insbesondere:
- Produktionskapazitäten/-engpässe bei den BNK-Herstellern.
- Klärung der luftfahrtsrechtlichen Zulässigkeit des BNK-Systems durch die Genehmigungsbehörde / Landesluftfahrtbehörde.
- Baumusterprüfverfahren des BNK-Systems.

127 Dark Sky GmbH Die Installation der Technik ist im zeitlichen Ablauf abhängig von der Planung des BNK-Anbieters, den geplanten Kontingenten und den Servicekapazitäten. Da in den meisten Fällen eine 
Installation in der Reihenfolge der Vertragseingänge zu erwarten ist, muss davon ausgegangen werden, daß bereits unterschriebene Verträge relativ schnell umgesetzt werden, später 
unterschriebene Verträge durch Einordnung in eine Pipeline jedoch deutlich längere Umsetzungszeiträume haben. Neben dieser technischen Realisierungsphase ist jedoch ein vorherige 
Abstimmung mit WEA-Hersteller, Befeuerungshersteller und Serviceunternehmen erforderlich und nach der Installation eine Abstimmung mit der zuständigen Luftfahrtbehörde. Diese beiden 
Prozesse weisen derzeit die größeren Unsicherheiten auf. So ist derzeit nicht sichergestellt, daß jeder WEA-Hersteller auch eine Schnittstelle für jeden BNK-Anbieter bereitstellen kann, zudem 
nutzen viele WEA-Hersteller die BNK-Pflicht um Ihren Kunden Angebote für einen aufwändigen Kompletttausch der Befeuerung zu machen - was in vielen Fällen nicht der schnellste Weg zu einem 
funktionalen BNK-System ist. Bei der Abstimmung mit den Luftfahrtbehörden besteht regelmäßig die Gefahr einer Versagung der BNK, was entweder zu aufwändigen projektspezifischen 
Gutachten oder zu einem Rückbau des BNK-Systems führen kann. Diese Aspekte sollten reguliert werden, um die Realisierungszeiträume planbar zu machen.



25 von 44

Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

128 DFS Aviation Services GmbH Durch standardisierte Verträge ist die Erstellung von Angeboten für die Prüfung von BNK Systemen jederzeit zeitnah möglich. Die Dauer der Durchführung von Baumusterprüfungen beträgt 
längstens bis zu drei Monaten sowie bis zu einem Monat für die standortbezogene Prüfung.

129 enercity Erneuerbare GmbH 12 Monate inkl. Vetragsverhandlung von 2 Monaten (siehe auch Frage 4). Zeiten für eventuelle Standortprüfungen durch Zertifizierungsstellen und Bearbeitungszeiten in Genehmigungsbehörden 
sind zusätzlich zu berrrücksichtigen.

130 ENERCON GmbH Nach aktuellem Stand beträgt diese Dauer etwa 6 bis 12 Wochen. Auch hier können wir Anfang 2021 belastbare Aussagen treffen.

131 Energie Baden-Württemberg AG 
(EnBW)

Dieser Zeitraum liegt voraussichtlich zwischen 18 und 24 Monaten. Die unter Frage 1 gemachten Angaben zur Verzahnung zwischen Regulatorik, Genehmigung, (ggf. EU-) Ausschreibung der 
Produkte, Marktreife, Fachpersonalverfügbarkeit, Witterungsbedingungen… etc. zeigen recht deutlich, dass die voranstehende Einschätzung recht konservativ ist. Klar ist, dass eine Umsetzung bis 
Juni kommenden Jahres ausgeschlossen ist. Das zeigen die zwischenzeitlich auch mit Herstellern geführten Gespräche und die heranrückende Schlechtwetter-Periode, die offshore 
selbstverständlich eine besondere Rolle spielt. 

132 ENGIE Deutschland AG Für Bestandsanlagen ergibt sich ein hoher Abstimmungsaufwand, der nicht nur an die Verfügbarkeit der BNK-Systeme geknüpft ist. 
Wenn die Systeme tatsächlich verfügbar sind (nach Baumusterprüfung), ist die standortspezifische Eignung anzuzeigen oder nachzuweisen. Die Luftfahrbehörden gehen hier unterschiedlich vor 
und sind teils noch sehr unsicher in Bezug auf die erforderlichen Schritte. Erst anschließend kann die Installation erfolgen, die meist mit einem teilweisen Austausch der Anlagentechnik 
(Schnittstellen, Lampen) einher geht. Inwiefern eine vollständige Anpassung auf die neue AVV zu erfolgen hat, muss mit der Genehmigungsbehörde geklärt werden. Insgesamt sind personelle 
Engpässe und unklare Prüfungsbedingungen ein Hemmschuh.

Die Landesluftfahrtbehörden sollen die grundsätzliche BNK-Machbarkeit gem. Anhang 6 Punkt 3 AVV LFH prüfen und treffen dann eine Entscheidung hinsichtlich des Einsatzes einer BNK für die 
beantragten Windkraftanlagenstandorte. Diese Prüfungen haben sich zumindest in zwei Bundesländer noch nicht etabliert und verzögern dadurch die Entscheidungsfindung des Betreibers und die 
Vertragsverhandlungen des Betreibers mit dem BNK-Lieferanten. 

133 ITEC International GmbH ca. 12 Monate unter der Vorraussetzung der Liefer- Montagekapazitäten. Unsicherheiten sind aufgrund der schwer zu beeinflussenden Durchlaufzeiten in den Behörden und durch zu erwartende 
Standortprüfungen zusätzlich zur Baumusterprüfung vorhanden.

134 juwi AG / juwi O&M Derzeit ist es noch sehr unklar, wie sich die Umsetzungszeiträume entwickeln. Abgesehen von Vertragsverhandlungen mit den Anbieter wird der Genehmigungsprozess voraussichtlich einige Zeit 
in Anspruch nehmen, wobei in den einzelnen Bundesländern das Vorgehen noch nicht abschließend geklärt ist und somit auch hier keine Aussage zu benötigten Zeiträumen gemacht werden kann. 
Notwendige Abstimmungen zw. den zuständigen Stellen für Luftverkehrsrecht und Immissionsschutz haben im besten Fall erst begonnen. Eine bundeseinheitliche sowie juristisch abgesicherte 
Vorgehensweise wäre zu begrüßen. 
Es ist auch davon auszugehen, dass nach der Erteilung von Baumusterprüfungen in den einzelnen Bundesländern schnell eine größere Anzahl von Anträgen bei den zuständigen Stellen eingehen 
werden. Insbesondere die Landesluftfahrtbehörden, wobei teilweise nur eine Stelle pro Bundesland zuständig ist, müssen eine zu erwartende Antragsflut bewältigen.

135 Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. (LEE NRW)

Die konkreten Zeiträume der Projektumsetzung lassen sich aus mehreren Gründen derzeit nicht verlässlich beziffern. Dadurch, dass erst ein Transponder-BNK-Hersteller baumustergeprüft ist, 
können erst jetzt verlässliche Vertragsverhandlungen durchgeführt werden. Validierte Erfahrungswerte liegen somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor – gleichwohl die BNK-Hersteller in Anbetracht 
der derzeit geltenden Umsetzungsfrist ihre Kapazitäten dahingehend ausgerichtet haben, ihre Projekte auch zeitnah zu realisieren. Dennoch sind in den Prozess bis zur dauerhaften 
Inbetriebnahme weitere Akteure involviert, die ebenfalls Einfluss auf die Umsetzungszeiträume ausüben. Dies sind zum Einen die WEA-Hersteller, die sich mit Fragen der Befeuerungsertüchtigung 
und der Einrichtung von Schnittstellen beschäftigen müssen, als auch die Genehmigungsbehörden, die die entsprechenden Anträge prüfen und bewilligen müssen ohne dass derzeit eine 
einheitliche Handreiche dafür besteht. Hier sind Bund und Länder gemeinsam in der Pflicht entsprechende Richtlinien und Erlasse zu erarbeiten, um die Bearbeitungszeiträume in den 
Landesbehörden möglichst effizient und kurz zu gestalten.
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136 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Es liegen noch keine Erfahrungswerte vor, zudem wären die ersten Pilotanlagen kaum repräsentativ. Wir würden davon ausgehen, dass im Best Case und unter der Prämisse, dass alle 
genehmigungsrechtlichen Fragen geklärt sind, es zu keinen Verzögerungen im Genehmigungsprozess der Einzelanlagen durch die zuständigen Stellen kommt und es keine Beschränkung im 
Hinblick auf die Verfügbarkeit der Hardware wie auch personellen Ausstattung der Anbieter gibt, eine Realisierung mindestens 6 Monate benötigt.   
Wir interpretieren die Frage nach der dauerhaften Inbetriebnahme in diesem Zusammenhang so, dass die Anlage nicht nur technische in der Lage ist dauerhaft betrieben zu werden, sondern dass 
auch alle erfordlichen Genehmigungen (inbesondesonder BImSchG) für den dauerhaften Betrieb vorliegen.

137 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Bereits vor eventuellen Vertragsverhandlungen erfolgt durch die Betreiber ein zum Teil monatelanger Auswahlprozess zur Auswahl des jeweiligen BNk-Anbieters. Für die Vertragsverhandlungen 
sind dann nochmal einige Tage bis einige Wochen zu erwarten. Parallel dazu macht es Sinn mit den zuständigen Behörden die Erfordernisse und Prozesse abzuklären. Erfahrungsgemäß werden 
entweder parallel oder als Teil des Gesamtpakets Angebote für die Anpassung der Infrastruktur (BNK-ready) eingeholt und bewertet. Auch hierfür sind ggf. Verträge anzupassen oder neu 
abzuschließen. Die Ertüchtigung der Infrastruktur dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate jedoch in Einzelfällen bis zu einem Jahr und länger und kann im Idealfall gemeinsam mit der 
Installation des BNK-Detektionssystems erfolgen. Im Anschluss muss eine Dokumentation erstellt werden. Schließlich muss auch (nach aktuellem Stand) eine standortbezogene Beurteilung der 
benannten Stelle erfolgen, die dann ein Empfehlungsschreiben für die zuständigen Luftfahrtbehörden ausstellt. Schließlich muss auch noch die BImSchG geändert werden, bevor das System in 
Betrieb gehen darf. Insgesamt schätzen wir für die Umsetzung 9-18 Monate. Diese Zeiträume könnten sich durch zunehmend klarere und eingeschliffene Abläufe beschelunigen- wobei die Masse 
der erforderlichen Umrüstungen insbesondere bei standortbezogenen Beurteilungen möglicherweise größere Verzögerungen verursachen könnte, die heute nicht abschließend beurteilt werden 
können.

138 MVV Energie AG Schätzungsweise 18 bis 24 Monate.

139 Parasol GmbH & Co. KG Dieses ist abhängig von den Projektgegebenheiten. Kurze Projekte können sicherlich in 3-6 Monaten komplett abgewickelt werden. Sehr große oder verzweigte Wirkräume werden eine längere 
Zeit benötigen. Dort wird es sich im Bereich von 6-12 Monaten bewegen, gleichzeitig werden hier jedoch auch mehr Anlagen gleichzeitig umgesetzt. 

140 Protea Tech GmbH & Co. KG Durch die Genehmigungspflicht und der standortbezogenen Prüfung der BNK Systeme ist von Zeiträumen von ca. 6 Monaten auszugehen.
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Derzeit ist nicht absehbar, wie sich die Umsetzungszeiträume entwickeln. 
Hier spielen verschiedene Aspekte wie die Zulassung der Systeme, Größe der zusammenhängenden Windenergieprojekten, Alter der Anlagen, Vertragsverhandlungen oder behördliche 
Genehmigungsprozess eine Rolle. 

So haben die notwendigen Abstimmungen zwischen den zuständigen Stellen für Luftverkehrsrecht und Immissionsschutz erst begonnen. Eine bundeseinheitliche sowie juristisch abgesicherte 
Vorgehensweise wäre zu begrüßen. 

Da nach neuer AVV der Einsatz von Infrarotfeuern vorgesehen ist und diese je nach Hersteller oder Alter und Art der Anlage nur mit unterschiedlich hohem Aufwand in das System eingebunden 
werden können, können hier Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden. 

Die Zeiträume sind daher nur bedingt aussagekräftig über die tatsächlich benötigte Zeit zur reellen benötigten Zeit zur Umrüstung aller Anlagen am Markt. Die Hersteller und Anbieter der Systeme 
gehen hier derzeit von durschnittlich 6 Monaten von Vertrag bis zur Inbetriebnahme aus. Der genannte Zeitraum stellt aber wie beschrieben nur einen Mittelwert dar. Bei größeren Projekten ist 
von Zeiten von 12 Monaten und mehr auszugehen. 

So ist für die Installation von BNK-Systemen an alle BNK-pflichtigen Bestandsanlagen in Deutschland im Einzelfall zu prüfen, wie ein BNK-System bei diesem Anlagentyp und der bestehenden 
Befeuerung technisch umsetzbar ist. Das führt zu einem deutlich höheren Zeitaufwand. 

So bedürfen Bestandsanlagen sowie viele Windenergieprojekte mit mehreren Betreibergesellschaften, typischerweise Bürgerwindprojekte, in einzelnen Fällen einer spezifischen Prüfung. So ist 
unter anderem zu klären, ob die vorgesehenen Schnittstellen für die geplante BNK-Lösung überhaupt geeignet sind, ggf. bedingen sich die BNK-Anbieter in ihren Verträgen aus, dass ein 
alternatives System verbaut wird. Dies führt dazu, dass ggf. noch einmal eine Umplanung im Implementierungsprozess erforderlich wird, mit entsprechenden zeitlichen Vorläufen. 	

Auch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden, wie viele Bestandsanlagen der Nachrüstungsverpflichtung für BNK-Systeme wirklich unterliegen, da nicht klar ist, wie viele der 
befeuerungspflichtigen Anlagen unter die Ausnahmeregelung fallen und bei wie vielen eine BNK-Installation aufgrund von Bedenken der Luftfahrtsicherung ausgeschlossen ist. Hier fordern wir die 
Bundesnetzagentur auf, im Rahmen des zu eröffnenden Festlegungsverfahren zur Fristverlängerung konkrete Daten am Markt zu erheben.

Aus Sicht des VDMA sollte statt der Frage nach wahrscheinlichen Zeit zur realisierung der Projekte eher die Zeit und der Aufwand für die Umrüstung einer Windenergieanlage geprüft werden. Da 
die flächendeckende Einführung von BNK-Systemen und die Nachrüstung von Infrarotbefeuerung auf allen Anlagen eine umrüstung jeder einzelnen WEA notwendig macht.

141 VDMA e.V.
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142 Wirtschaftsverband Windkraftwerke 
e.V.

Derzeit ist noch nicht abzuschätzen, wie sich die Umsetzungszeiträume entwickeln. Abgesehen von Vertragsverhandlungen mit den Anbieter wird der Genehmigungsprozess voraussichtlich einige 
Zeit in Anspruch nehmen, wobei in den einzelnen Bundesländern das Vorgehen noch nicht abschließend geklärt ist und somit auch hier keine Aussage zu benötigten Zeiträumen gemacht werden 
kann. Notwendige Abstimmungen zwischen den zuständigen Stellen für Luftverkehrsrecht und Immissionsschutz haben erst begonnen. Eine bundeseinheitliche und juristisch abgesicherte 
Vorgehensweise wäre zu begrüßen. Es ist auch davon auszugehen, dass nach der Erteilung von Baumusterprüfungen in den einzelnen Bundesländern kurzfristig eine größere Anzahl von Anträgen 
bei den zuständigen Stellen eingehen wird. Insbesondere die Landesluftfahrtbehörden, wobei teilweise nur eine Stelle pro Bundesland zuständig ist, werden absehbar eine erhebliche Antragsflut 
zu bewältigen haben. Weitere Verzögerungen können durch den nach neuer AVV vorgesehenen Einsatz zusätzlicher Infrarotfeuer ausgelöst werden, da diese je nach Hersteller mit unterschiedlich 
hohem Aufwand in das System eingebunden werden müssen. Vorbehaltlich des Ausschlusses weiterer Verzögerungsgründe können Projekte vermutlich in 9 - 16 Monaten umgesetzt werden. Es ist 
zu erwarten, dass sich der Prozess im Laufe der Zeit einspielt.
Derartige weitere Verzögerungen können z.B. entstehen durch 
- begrenzte Produktionskapazitäten und -engpässe bei den BNK-Herstellern
- Verzögerungen bei der Klärung der luftfahrtsrechtlichen Zulässigkeit des BNK-Systems durch die Genehmigungsbehörde / Landesluftfahrtbehörde.
- Verzögerungen im Genehmigungsverfahren des BNK-Systems.
- Verzögerungen wegen Unklarheit des Verfahrensweges bezüglich der Anpassung der BImSchG-Genehmigung. Es  ist nicht abschließend geklärt, ob für die nachträgliche Ausrüstung von 
Bestandsanlagen mit BNK-Systemen eine Änderungsanzeige gemäß §15 BImSchG ausreicht oder ob es einer Änderungsgenehmigung gemäß §16 BImSchG bedarf. Dies kann erheblichen Einfluss 
auf den zeitlichen Bedarf der Umsetzung haben. Zur Frage des richtigen Verfahrensweges gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Vorstellungen. Es ist davon auszugehen, dass sich 
die Behörden angesichts der neuen Fragestellung zunächst orientieren müssen und die Bearbeitung insgesamt sehr lange dauert.

143 wpd windmanager GmbH & Co. KG Derzeit sind die Zeiträume für Vertragsverhandlungen noch sehr lang, da die Angebote noch nicht bis zur Marktreife gebracht worden sind. Es sind noch einige Abstimmungen zwischen den 
Beteiligten notwendig. Sollten die Systeme marktreife erlangt haben, schätzen wir derzeit 12-18 Monate von Vertragsverhandlung bis zur Inbetriebnahme der BNK. Die Umsetzungsfrist ist 
natürlich stark abhängig von den Kapazitäten der Service-Techniker, den Lieferbedingungen der Befeuerungstechniken und den Entwicklungen von Corona. Weitere unbekannte, aber erhebliche 
Zeitfaktoren sind die teilweise bereits unterbesetzten Genehmigungsbehörden, die luftfahrtbehördlichen Abnahmen und die standortbezogenen Nachweise. 

144 ABO Wind AG Eine Verlängerung der Umsetzungsfrist halten wir für notwendig. 
Für Neuparks ist eine Fristverlängerung um ein Jahr, bei Bestandsparks um zwei Jahre anzustreben.
Insbesondere die heterogene Lage der technischen Voraussetzungen für die Nachrüstung der BNK ist bei Bestandsparks herausfordernd, was eine zeitintensive Nachrüstung im Bestand bedeutet. 
Weiterhin ist die genehmigungsrechtliche Lage bei Bestandsparks auf Grund des Föderalismus diffus. Die Genehmigungs- und Luftfahrtbehörden agieren mitunter sehr unterschiedlich, was den 
Prozess komplex macht und zusätzlich Unsicherheit hervorruft.
Hinzu kommen für Neu- als auch Bestandsparks die folgenden generellen Punkte:
- Wettbewerb zwischen den Anbietern --> Abschluss der Baumusterprüfung entscheidend (Verzerrung des Wettbewerbs kann zu „Preismacht“ führen)
- Absprachen zur Aufnahme der BNK-System-Komponenten in den Servicevertrag mit den Service-Unternehmen erfolgt, ist aber zeitintensiv
- Die Zertifizierung der Infrarot-Feuer der einzelnen Hersteller liegen noch nicht vollständig vor. 
- Aufgrund der Corona-Pandemie sind Arbeiten an Windenergieanlagen unter besonderen Auflagen durchzuführen, die zu Verzögerungen führen. (Abstandsregeln, Hygienekonzepte, etc.)

Hinsichtlich der Akzeptanz in der Bevölkerung ist aktuell noch offen, welchen Mehrwert die zusätzliche Installation von Sichtweitenmessgeräten, parallel zur BNK, bietet. Im Rahmen der 
Übergangszeiten gibt es theoretisch täglich im Bereich der bürgerlichen Abend- und Morgendämmerung einen Bereich, in welchem die Transponderpflicht noch nicht gilt, die Befeuerung der WEA 
jedoch bereits aktiviert sein muss. Eine Klarstellung durch das BMVI steht aus.

Stellungnahmen zu Frage 8: 
Erachten Sie eine Verlängerung der Umsetzungsfrist für notwendig? Falls ja: Um welchen Zeitraum? Welche hier nicht angesprochenen Aspekte müssen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Umsetzungsfrist noch beachtet werden?
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145 airsight GmbH Falls eine Verlängerung der Umsetzungsfrist in Betracht gezogen werden sollte, erscheint eine Verlängerung um nicht mehr als ein Jahr angemessen.

Nach Ansicht des BDEW führen die nachstehend unter Nr. 8 a) bis 8 g) dargestellten Probleme für Windenergieanlagen an Land zu einer Notwendigkeit einer Verlängerung der Umsetzungsfrist 
über den 1. Juli 2021 hinaus. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass den Betreibern der zahlreichen betroffenen Windenergieanlagen an Land insbesondere angesichts folgender Umstän-de 
eine hinreichende Umsetzungsfrist zur Verfügung steht: 
-	Verzögertes Inkrafttreten der neuen AVV Kennzeichnung (nachfolgend unter Nr. 8 a).
-	Unsichere genehmigungs- und luftverkehrsrechtliche Lage (v.a. hinsichtlich der Einbin-dung der Luftfahrtbehörden, möglicher Überflüge der Einrichtungen, der Zulassungsverfah-ren der BNK, des 
bundesweit ungeklärten Ver-hältnisses zwischen Änderungsanzeigen und Änderungsgenehmigungen in diesen Fällen, s. nachfolgend unter Nr. 8 b, 8 c und 8 f).
-	Fehlende technische Verfügbarkeit von Alternativen zu dem einen bislang luftverkehrs-rechtlich anerkannten, transponderbasierten BNK-System (s. nachfolgend unter Nr. 8 e und 8 g). 
-	Corona-bedingte Verzögerungen (s. nachfolgend unter 8 d). 
Eine genaue Bezifferung der Verlängerung der Umsetzungsfrist ist aktuell sehr schwierig, da das zeitliche Ausmaß der nachfolgend unter Nr. 8 a) bis 8 g) dargestellten Gründe für eine Verzögerung 
noch nicht abgeschätzt werden kann. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der zeitlichen Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie. 
Der BDEW geht jedoch für Windenergieanlagen an Land davon aus, dass bei Neuanlagen eine Verlängerung der Umsetzungsfrist im Umfang von mindestens weiteren zwölf Monaten erforderlich 
ist. 
Bei Bestandsanlagen kann sich wegen der Harmonisierung der vorhandenen mit der neu einzubauenden Technik ein längerer Umsetzungszeit-raum ergeben, z.B. von einem weiteren Jahr. Als 
Bestandsanlagen sollten hier nicht nur solche angesehen werden, die bereits in Betrieb genommen worden sind, sondern auch solche, für die bereits eine BImschG-Genehmigung vorliegt, die aber 
noch nicht in Betrieb genommen worden sind, da diese Anlagen bereits geplant und bestellt worden sind. 
Insbesondere müsste im Zuge dieser Zeiträume beobachtet werden, wie viele (insbesondere transponderbasierte) BNK-Systeme in der Zwischenzeit luftverkehrsrechtlich im Rahmen einer 
Baumusterprüfung zugelassen werden. Wenn eine solche Beobachtung einer konkreten Festlegung aktuell entgegen steht, müsste im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Festlegung dergestalt 
erfolgen, dass die vorstehenden Fristen erst ab dann zu laufen beginnen, wenn die BNetzA in einer neuerlichen Festlegung den Zeitpunkt der hinreichenden Marktverfügbarkeit feststellt, ver-
gleichbar mit der BSI-Markterklärung zu intelligenten Messsystemen. 

Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)
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Maßgeblich ist zudem auf verwaltungsrechtlicher Ebene auch, wie die zuständigen Behörden die novellierte AVV Kennzeichnung auslegen: 
Die grundlegende Frage dabei ist, wann eine „Erneuerung“ im Sinne der AVV Kennzeichnung vor-liegt, die bei Bestandsanlagen den Umfang der Nachrüstung maßgeblich beeinflusst. Die 
Beantwortung der Frage bestimmt dann letztlich die Fallzahl und den Umfang der konkreten Nachrüstungen sowie in der Folge den hierfür erforderlichen Zeitraum. 
Nach den Erfahrungen von Mitgliedsunternehmen sind die Behörden bislang sehr zögerlich und unsicher in Bezug auf das weitere Vorgehen (s. auch nachfolgend unter Nr. 8 c). 
Ebenfalls relevant ist, wie der Nachweis der Eignung des BNK-Systems für den jeweiligen Standort zu erbringen ist. 
Eine Verpflichtung von Windenergieanlagen auf See zur Ausstattung mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung hält der BDEW für entbehrlich. Akzeptanzfragen, denen durch den Einbau 
dieser Technik begegnet werden müsste, stellen sich im Umkreis von Windenergieanlagen auf See regelmäßig nicht. Einige der Offshore-Windparks (OWP) im Küstenmeer (und der Zone 1 der 
AWZ der Nordsee und der AWZ der Ostsee) sind zwar teilweise von Land aus zu sehen, liegen jedoch nicht in vergleichbarer Nähe zu bewohnten Gebieten, wie es bei Windenergieanlagen an Land 
der Fall ist. Darüber hinaus verfügen die OWP im Regelfall über eine Flugbefeuerung mit Sichtweitenregelung. Die Leuchtintensität variiert daher in Abhängigkeit der Sichtweite von 10 Prozent bei 
guter Sichtweite bis 100 Prozent bei schlechter Sichtweite. Dies verringert die Sichtbarkeit von den Inseln bzw. der Küste schon heute erheblich. Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanla-gen 
auf See beeinträchtigt daher die Lebensqualität von Menschen kaum bis gar nicht. Eine optische Beeinträchtigung geht von den Offshore-Windparks nicht aus. 
Technische Lösungen für Offshore-Windparks finden bereits Anwendung in anderen Märkten. Anders als an Land kann aber der umliegende Grund nicht für den Bau zusätzlicher Installationen 
genutzt werden. Hinzu kommen extreme Außenbedingungen, wie zum Beispiel ein höherer Salzgehalt in der Luft oder größere Windlasten, welche erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz 
oder die Stabilität des Systems stellen. 
Aus den vorstehenden Gründen fordert der BDEW die Streichung der Anforderungen aus § 9 Abs. 8 EEG für Windenergieanlagen auf See in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nord- 
und Ostsee und im Küstenmeer im Zuge der anstehenden EEG-Novelle. 
Sollte diese Pflicht für jene Anlagen beibehalten werden, ist es aus Sicht des BDEW dringend notwendig, dass der erhöhten Komplexität und dem noch ausstehenden Harmonisierungsbedarf 
sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene Rechnung getragen wird, indem die Umsetzungspflichten für die betreffenden Anlagen um mindestens drei Jahre verlängert werden.

Diese längere Frist ist begründet mit den aus technischer Sicht höheren Anforderungen an BNK-Systeme, der damit verbundenen fehlenden Marktreife solcher Systeme sowie der noch nicht 
veröffentlichten technischen Standards für die Installation von Offshore-Luftfahrthindernissen durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und durch das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), wodurch rechtliche Unklarheiten bestehen. Die novellierte AVV Kennzeichnung ist aus-schließlich für die Bereiche des Küstenmeeres 
anwendbar. Folglich gibt es keine Rechtssicherheit z.B. zur Zulässigkeit von Transponderdetektionssystemen für Offshore-Windparks in der AWZ. Es gibt bis heute keine gültigen Vorgaben bzw. 
einen Standard für die Gestaltung der BNK in der AWZ. 
Hinzu können für diese Anlagen folgende Probleme kommen: 
-	Bei Bestandsanlagen kann das Detektionssystem, die Netzwerkeinbindung und die Flugbefeuerung zu ersetzen sein. 
-	Aufgrund der Anlagenzahl und dem entsprechenden Finanzvolumen kann eine EU-weite Auftragsvergabe erforderlich sein. 
-	Ob eine Block- oder eine Peripheriebefeuerung bei dem einzelnen Windpark erforderlich ist, steht erst nach entsprechender Genehmigung durch die zuständige Luftfahrtbehörde fest; auch erst 
dann kann eine entsprechende Auftragsvergabe erfolgen, ggf. für den gesamten Windpark. 
-	BNK-Einrichtungen an Offshore-Windenergieanlagen können im Herbst, Winter und Frühjahr nur sehr begrenzt unter limitierten Umgebungsbedingungen installiert werden. 
Zur leichteren Herleitung der vorstehenden Ausführungen sind die nachfolgenden Darstellungen jeweils in Unterpunkte gegliedert. 
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147 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

a) Verzögertes Inkrafttreten der novellierten AVV Kennzeichnung
Das verzögerte Inkrafttreten der novellierten AVV Kennzeichnung hat zur Notwendigkeit einer Verlängerung des Umsetzungszeitraums beigetragen. Die Festlegung der verlängerten 
Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2021 ist unter der Prämisse getroffen worden, dass die AVV Kennzeichnung in ihrer novellierten Fassung noch im Herbst oder Winter 2019 in Kraft treten wird. Die 
neue AVV Kennzeichnung ist aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der Bundesregierung und den Ländern sowie Corona-bedingt allerdings erst am 1. Mai 2020 in Kraft getreten. Allein diese 
deutliche Verzögerung verbunden mit den neuen technischen Anforderungen der novellierten AVV Kennzeich-nung spricht für eine nochmalige Fristverlängerung. 
Zu beachten ist hierbei, dass bereits nach der ehemaligen AVV Kennzeichnung mit einer Gesamtverfahrensdauer für die Installation einer BNK-Einrichtung von mindestens zwölf Monaten zu 
rechnen war (s. BDEW-Stellungnahme zum bisherigen Festlegungsverfahren). Die durch die vorherige BNetzA-Festlegung verlängerte Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2021 hätte damit aber schon 
nicht mehr für eine Fristeinhaltung ausgereicht, wenn die neue AVV Kennzeichnung schon im Herbst/Winter 2019 in Kraft getreten wäre. 

148 Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

b) Von der novellierten AVV Kennzeichnung aufgestellte neue technische Anforderungen
Die zahlreichen neuen technischen Anforderungen aufgrund der novellierten AVV Kennzeichnung führen ebenfalls zur Notwendigkeit einer Verlängerung des Umsetzungszeitraums. 
Die neue AVV stellt in ihrem Anhang 6 gerade für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen technische Anforderungen auf, die die Vorgaben der bislang geltenden AVV 
Kennzeichnung erheblich übertreffen. Zudem enthält die neue AVV Kennzeichnung eine Erhöhung der allgemeinen Anforderungen an Kennzeichnungselemente, die auch auf das jeweilige BNK-
System wirken. Dies betrifft insbesondere die Verlängerung der Ersatzstromversorgung nach 3.10 der neuen AVV Kennzeichnung. 
Außerdem ist eine Nachrüstung bzw. Ausstattung mit Infrarot-Leuchten vorgeschrieben. Nach den dem BDEW vorliegenden Informationen sind diese Leuchten aber zum großen Teil noch gar nicht 
zertifiziert. Eine solche Zertifizierung muss jedoch vorliegen, um die Genehmigungsunterlagen einzureichen. Auch dies führt zu Verzögerungen in der Umsetzung. 
Der BDEW geht nicht davon aus, dass sämtliche der von § 9 Abs. 8 EEG 2017 betroffenen Windenergieanlagen in den Anwendungsbereich der verschiedenen Übergangsregelungen der neuen AVV 
Kennzeichnung fallen. Dementsprechend wird es eine nennenswerte Anzahl von Windenergieanlagen geben, die bis zum 30. Juni 2021 in Betrieb gesetzt werden sollen und die die Anforderungen 
der neuen AVV Kennzeichnung einhalten müssen. Insbesondere sind die vorgesehenen Übergangsregelungen in solchen Fällen nicht hilf-reich, in denen der Genehmigungsbescheid zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Windenergieanlage zwar mit einer BNK auf Grundlage der alten Fassung der AVV Kennzeichnung ergangen ist. Erfolgt die Errichtung und die Inbetriebnahme der 
Windenergieanlage aber zeitlich erst nach dem Inkrafttreten der nun geltenden, novellierten AVV Kennzeichnung, ist zumindest unklar, ob die Einhaltung der bisher geltenden AVV Kennzeichnung 
zur Erfüllung der Ausrüstungspflicht nach § 9 Abs. 8 EEG 2017 ausreichend ist. Die Pflicht zur Einhaltung der Anforderungen der novellierten AVV Kennzeichnung könnte sich aus dem Verweis in 
Satz 1 Ziffer 1 Anhang 6 der neuen AVV Kennzeichnung ergeben (s.u.). Außerdem könnte sich nach dem Wortlaut der Übergangsvorschrift nach Ziffer 23 der neuen AVV Kennzeichnung diese nur 
auf bestehende Kennzeichnungen beziehen und nicht auf noch zu errichtende, die aber nach alter Rechtslage genehmigt wurden. 
Darüber hinaus regelt die neue AVV Kennzeich-nung auch für Bestandsanlagen unter bestimmten Umständen Nachrüstpflichten. Nachrüsten müssten Bestandsanlagen ab 100 m Gesamthöhe, 
wenn die Nachrüstungskosten im vertretbaren Rahmen liegen. Diese Voraussetzung erfüllen die meisten Bestandsanlagen. Teilweise verfügen diese Anlagen aber noch nicht über geeignete 
Schnittstellen für die verfügbaren BNK-Systeme und müssen daher v.a. mit Netzwerk bzw. Netzwerkanbindung und Flugbefeuerung nachgerüstet werden (s. BDEW-Stellungnahme zum Verfahren 
BK6-19-142 der BNetzA).
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c) Inhaltliche Unklarheit einiger Regelungen der novellierten AVV Kennzeichnung 
Die inhaltliche Unklarheit einiger Regelungen der novellierten AVV Kennzeichnung führt ebenfalls zur Notwendigkeit der Verlängerung der Umsetzungsfrist. 
Aktuell herrscht zwischen Planern der Windenergieanlagen und den zuständigen Behörden in vielen Punkten Unklarheit über die Auslegung der Regelungen der novellierten AVV Kennzeichnung 
hinsichtlich der Anforderungen für die BNK. Dies betrifft insbesondere Ziffer 3 des Anhangs 6 der AVV Kennzeichnung. 
Diese Regelung bestimmt, dass es vor der Inbetriebnahme einer BNK der Anzeige bei der zuständigen Luftfahrtbehörde bedarf. Nach §§ 12 Abs. 3 und 14 Abs. 1 LuftVG bedarf es hingegen der 
Zustimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde. Dem Vernehmen nach ist bei Luftfahrtbehörden vor diesem Hintergrund aktuell unklar, wie auf Anträge von Betreibern von Windenergieanlagen 
auf Prüfung der Zulässigkeit der Inbetriebnahme von BNK-Systemen an bestehenden Windenergieanlagen zu reagieren ist. 
Somit treten neben das Problem des erst verspä-teten Inkrafttretens der novellierten AVV Kennzeichnung die Hindernisse der neuen technischen Anforderungen der novellierten AVV sowie deren 
teilweise technische und rechtliche Unbestimmtheit. Letztgenannte Unklarheiten konnten bislang auch noch nicht durch entsprechende klarstellende Schreiben des BMVI zur erleichterten Anwen-
dung der novellierten AVV Kennzeichnung ausgeräumt werden. Diese Probleme werden zudem vielfach erst im Rahmen des fortgeschrittenen Umgangs mit der novellierten AVV Kennzeichnung 
offenkundig. Daher ist davon auszugehen, dass einige Probleme beim aktuellen Stand der Anwendung der novellierten AVV noch nicht erkannt werden konnten und deren Behebung durch 
bundeseinheitliche Verwaltungspraxis noch weitere Zeit in Anspruch nehmen wird, die wiederum zu Lasten der Einhaltung der Ausrüstungspflicht geht. 
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d) Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie
Aufgrund der Corona-Pandemie können außerdem Verzögerungen entstehen, die eine Verlängerung der Umsetzungsfrist erfordern. 
Aktuell ist davon auszugehen, dass es auf allen Stufen, die für die Inbetriebnahme von Einrichtungen zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung beschritten werden müssen, zu Verzögerungen 
aufgrund der Corona-Pandemie kommt. Dies betrifft insbesondere 
-	die erforderliche Baumusterprüfung der einzelnen Produkte bzw. Systeme, 
-	eine wegen Einbau eines BNK-Systems mglw. neu auszustellende bzw. zu ändernde BImSchG-Genehmigung, 
-	die Herstellung der einzelnen Installationen, 
-	den Einbau der Installationen an den betroffenen Windenergieanlagen einschl. eines mglw. erforderlichen Lampentausches bzw. sonstiger Ergänzungen (z.B. Infrarot) und 
-	den Vor-Ort-Test der eingebauten Installationen, soweit im konkreten Fall nach der AVV Kennzeichnung bzw. nach Maßgabe der Baumusterprüfung des entsprechenden Produktes erforderlich (zu 
den einzelnen erforderlichen Schritten s. auf Basis der bisherigen AVV Kennzeichnung die BDEW-Stellungnahme zum Verfahren BK6-19-142 der BNetzA). 
Zu beachten ist dabei, dass die technischen Teams für den Einbau entsprechender Systeme ohnehin begrenzt sind (s. nachfolgend unter g) und dass dieses Problem durch aktuelle Corona-
Einschränkungen noch verschlimmert wird. Außerdem ist gegenwärtig nicht voraussehbar, ob und inwieweit sich diese Situation in gesundheitsrechtlicher Hinsicht innerhalb der kommenden 9,5 
Monate, die als Umsetzungszeitraum noch zur Verfügung stehen, verbessern wird. 
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e) Verlängerung der Umsetzungsfrist aufgrund aktuell nicht abgeschlossener Baumusterprüfungen für BNK-Einrichtungen
Aufgrund aktuell nicht abgeschlossener Baumusterprüfungen bei BNK-Einrichtungen ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit der Verlängerung der Umsetzungsfrist. 
Gemäß Anhang 6 Nr. 2 der seit dem 1. Mai 2020 geltenden Neufassung der AVV Kennzeichnung ist für sämtliche Installationen der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung, die die Anforderungen 
der neuen AVV Kennzeichnung erfüllen müssen, eine Baumusterprüfung quasi als Typengenehmigung erforderlich. 
In ihrer Festlegung im Verfahren BK6-19-142 ging die BNetzA davon aus, dass transponderbasierte BNK-Systeme frühestens kurz vor Ende der gesetzlichen Umsetzungsfrist (also am 30. Juni 2020) 
zur Verfügung stehen. Seit kurzem liegt eine erfolgreich abgeschlossene Baumusterprü-fung für transponderbasierte BNK-Systeme nach der neuen AVV Kennzeichnung vor. Weitere Systeme sind 
in der Prüfung:
-	Lanthan Safe Sky hat für ihr Produkt „STHDS 4.0“ die Baumusterprüfung im August 2020 erfolgreich durchlaufen, 
-	für die Firma Deutsche Windtechnik wird die Erteilung der Baumusterprüfung erwartet, und 
-	die Baumusterprüfung für die Firma Quantec soll voraussichtlich bis Anfang/Mitte Oktober erfolgt sein.
Nach aktuellem Stand ist damit nur für ein Sys-tem eines Anbieters eine Baumusterprüfung erfolgreich abgeschlossen worden. Dies engt die Marktverfügbarkeit entsprechender Systeme für die 
kommenden Monate noch erheblich ein. Um eine wettbewerbsrechtlich akzeptable Einkaufssituation zu haben, müssten aber mindestens 2 zugelassene Systeme am Markt sein.
Hinzu kommt, dass die Betreiber von Windenergieanlagen teilweise an das Vergaberecht gebunden sind. Vergaberechtliche Vorgaben von öffentlich beherrschten Anlagenbetreibern sowie von 
Sektorenauftraggebern für EE-Projekte erfordern aber eine hinreichende Auswahlmöglichkeit für Produkte derselben Systeme. Auch dies spricht für eine weitere Fristverlängerung.
Das BMVI plant gemäß seiner Mitte April 2020 vorgelegten Auslegungshilfe “Fragen zur Anwendung der AVV“, dort der Antwort zu Frage 8, bei mehreren benannten Stellen ein einheitliches 
Prüfkonzept für die Baumusterprüfung anzuerkennen. Nach Ziffer 2 der neuen AVV Kennzeichnung sollen die Prüfkriterien zwischen dem Hersteller und der benannten Stelle festgelegt werden. 
Dieser Prozess dürfte ebenfalls entsprechend Zeit in Anspruch nehmen.

Darüber hinaus sind nach BDEW-Informationen derzeit nur zwei Unternehmen, die Firma Air Sight und die Firma AviaCert, für die Erstellung von Baumusterprüfungen vom BMVI benannt worden. 
Zwar hat das Ministerium mittlerweile reagiert und die Zulassung weiterer Stellen angekündigt, die Interesse angemeldet haben. Diese Zulassung steht derzeit aber noch aus, so dass aktuell unklar 
ist, wie viel Zeit die Benennung weiterer prüfberechtigter Unternehmen in Anspruch nehmen wird und zu welchem Zeitpunkt eine hinreichende Anzahl prüfungsberechtigter Stellen existiert, um 
eine erforderliche Anzahl von Baumusterprüfungen durchzuführen. 
Als zusätzliche Anforderung zum Baumusterprüfungsverfahren muss ein BNK-Hersteller nach Ziffer 2 am Ende der neuen AVV Kennzeichnung ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 
führen. Diese Anforderung ist im Rahmen der Novellierung der AVV Kennzeichnung neu aufgenommen werden. Auch für die Einführung eines solchen Systems durch die BNK-Hersteller muss 
ausreichend Zeit eingeplant werden. Nach BDEW-Kenntnis hat bislang auch nur ein BNK-Anbieter eine solche Qualifikation, und zwei weite-re haben ein entsprechendes Verfahren begonnen.
Aus diesen Gründen ist bereits unklar, welche BNK-Installationen überhaupt bis zum aktuell relevanten Zeitpunkt des Fristablaufs installiert werden können und dürfen. Zudem bleibt unklar, wann 
entsprechend abgeschlossene Baumusterprüfungen als Grundlage für eine hinreichende Marktverfügbarkeit der relevanten Systeme vorliegen werden. Außerdem können die notwendigen 
Genehmigungsverfahren für die Zulassung von BNK-Systemen am jeweiligen Standort erst durchgeführt werden, wenn die Systeme zertifi-ziert und die technische Umsetzung am Standort geklärt 
sind. Hieraus resultiert eine erhebliche Unklarheit, ob eine hinreichende Anzahl an Einrichtungen dieser Systeme bis zum 30. Juni 2021 überhaupt eingebaut und in Betrieb genommen werden 
können. 
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f) Verlängerung der Umsetzungsfrist aufgrund aktueller genehmigungsrechtlicher Probleme
Auch aktuelle genehmigungsrechtliche Probleme erfordern nach Auffassung des BDEW die Verlängerung der Umsetzungsfrist: 
Bisher gibt es in den meisten Ländern noch kein abgestimmtes genehmigungsrechtliches Vorgehen für Bestands-Windenergieanlagen an Land. Es ist insbesondere unklar, ob in diesen Fällen eine 
Änderungsgenehmigung oder nur eine Anzeige einer entsprechenden Veränderung erforderlich ist. Die zuständige Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) hat gegenwärtig 
noch keine Lösung hierfür gefunden. 
Bis vor kurzem war zudem noch unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Genehmigungen von BNK-Systemen für Offshore-Windparks in der AWZ erfolgen sollte. Das BMVI hat das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit Erlass vom 17. August 2020 angewiesen, den Teil 5 des Standards Offshore-Luftfahrt (SOLF) „Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ in Ver-
fahren zur Planfeststellung und zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Offshore-Anlagen anzuwenden (veröffentlicht am 31. Au-gust 2020). Erst mit dieser rechtlichen Klarstellung 
wurde der erste Schritt von Genehmigungen für BNK-Systeme für Offshore-Windparks geschaffen. Auch dies führt zu einer weiteren Verzögerung der Umsetzung der BNK-Anforderungen für 
Offshore-Windenergieanlagen. 
Zudem müssen die Luftfahrtbehörden der Länder jeden Antrag separat bearbeiten (s. das BMWi/BMVI-Schreiben vom 26. August 2020). Für Offshore-Windparks sind noch die Baubehörden und 
die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung einzubinden. Auch hier können sich bei zu erwar-tenden personellen Engpässen Verzögerungen ergeben. 
Hinzu kommt, dass sich in nicht wenigen Fällen die Frage, ob überhaupt ein System zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung installiert werden darf, als problematisch herausstellt: Die BNetzA 
hat in Tenor Nr. 4 ihrer Festlegung im Verfahren BK6-19-142 korrekterweise festgestellt, dass in denjenigen Regionen, in denen nur eine dauerhafte Nachtkennzeichnung luftverkehrsrechtlich 
zulässig ist, keine EEG-seitige Verpflichtung zur Installation einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung nach § 9 Abs. 8 EEG 2017 erforderlich ist. Dies setzt allerdings voraus, dass dem 
Anlagenplaner bzw. -betreiber von der zuständigen Behörde eine entsprechende Information darüber vorliegt, ob es sich bei der vorhandenen Aufstellfläche für Bestandsanlagen bzw. bei der 
geplanten Aufstellfläche für Neuanlagen um einen luftverkehrsrechtlichen Schutzbereich handelt oder nicht, oder ob aus anderen Gründen luftverkehrsrechtlich eine dauerhafte 
Nachtkennzeichnung erforderlich ist. 	
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Eine solche Aussage setzt bei Windenergieanlagen an Land in vielen Ländern einen entsprechenden förmlichen Antrag bei der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde voraus. Diese 
Behörde muss den Antrag dann im Rahmen der Konzentrationswirkung an die zuständige Luftfahrtbehörde weiterleiten und deren Aussage einholen. Die Möglichkeit einer standardisierten 
Voranfrage bei der Immissionsschutzbehörde, die sich wiederum mit der Luftfahrtbehörde abstimmt, oder an die Luftfahrtbehörde selbst, besteht aktuell nicht (s. das BMWi/BMVI-Schreiben vom 
26. August 2020). Eine solche Möglichkeit wäre daher wünschenswert. 
Ziel wäre es daher aus Sicht des BDEW, dass eine Aussage der Luftfahrtbehörde zunächst ausreicht, ohne dass der Anlagenbetreiber oder -planer ein förmliches Verfahren einleiten muss mit dem 
Ergebnis, dass eine BNK-Lösung unzulässig ist. Dies wäre möglich, wenn die obere Luftfahrt-behörde die Schutzbereiche festlegt. Der Windpark-Betreiber kann durch Bestätigung eines öffentlich 
bestellten Vermessungs-Ingenieurs nachweisen, dass sich der Windpark im Schutzbereich befindet. Dies muss aber im Rahmen eines separaten Verfahrens außerhalb der BNetzA-Festlegung 
geklärt werden. 
Insoweit erscheint es kontraproduktiv, dass das BMVI und das BMWi mit Schreiben vom 26. August 2020 festgestellt hatten, dass die Befreiung von der Verpflichtung zur Durchführung einer 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung auch luftverkehrsrechtlich letztlich eine Einzelfallprüfung in einem entsprechenden förmlichen Verfahren erfordert, und nicht generell für bestimmte 
standardisierbare Fälle erfolgen kann.
Zudem ist für einen entsprechenden Antrag von Seiten der meisten Luftfahrtbehörden derzeit eine gültige Baumusterprüfung sowie ein Standortnachweis (vgl. AVV Anhang 6 Nr. 3) erforderlich. 
Da diese Unterlagen derzeit aber wegen nur einer einzelnen erfolgreich abgeschlossenen Baumusterprüfung nicht flächendeckend vorliegen können, kann auch der Antrag auf Feststellung der 
Ausnahme von der bedarfsgesteuerten Nacht-kennzeichnung kaum gestellt werden. Dementsprechend ist es aktuell nur in vergleichsweise wenigen Fällen möglich, eine Auskunft über eine 
grundsätzliche Zulässigkeit zu erhalten.
Solange dieses Verfahren aber nicht geklärt ist, gibt es in der Praxis bereits auf Einstiegsebene Probleme bei der Frage, ob eine bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung überhaupt 
luftverkehrsrechtlich zulässig ist.
Bei Offshore-Windenergieanlagen ist Folgendes zu beachten: 
Für Offshore-Windparks des Küstenmeeres, die eine BImSchG-Genehmigung aufweisen, gibt es nach BDEW-Informationen kein konzentrierendes Genehmigungsverfahren. Es sind folglich bei 
mindestens vier Behörden, Landesluftfahrt- und Baubehörde, sowie Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und dem staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt entsprechende Genehmigungen 
einzuholen. Dieses Verfahren ist folglich zeitintensiv. 
Speziell im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gibt es zudem noch keine behördlichen Vorgaben, wie die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu beantragen ist. Es kann daher aktuell 
noch keine Genehmigung beantragt werden. Eine Vergabe zur Beschaffung von Detektionseinheit und Flugbefeuerung ist aber wiederum nur mit vorhandener Genehmigung möglich. 
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g) Probleme bei der Einhaltung der Umset-zungsfrist aufgrund fehlender Marktverfügbarkeit von BNK-Systemen
Nach Auffassung des BDEW ergeben sich aus der fehlenden Marktverfügbarkeit einer hinreichenden Auswahl von luftverkehrsrechtlich zugelassenen BNK-Systemen Probleme bei der Einhaltung 
der Umsetzungsfrist. 
Aktuell ist nur eine einzige Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung mit Transponder-Technologie auf dem Markt verfügbar, nämlich die Technologie der Firma Lanthan/Garrecht 
Avionik GmbH. Weitere Unternehmen (Deutsche Windtechnik AG, f.u.n.k.e. AVI-ONICS, Windenergie und Flugsicherheit GmbH, DarkSky, Protea und Quantec Sensors GmbH) haben angesichts 
vorbereiteter bzw. laufender Baumusterprüfungen lediglich entsprechende Produkte angekündigt (s. vorstehend unter Nr. 2 und 8e). 
Noch ist aber unklar, wie schnell Angebote von weiteren Herstellern entwickelt werden können, ohne die Patente anderer Unternehmen zu verletzen. Hintergrund ist, dass nach den dem BDEW 
vorliegenden Informationen sämtliche Anbieter von transponderbasierten BNK-Systemen einen Lizenz-Vertrag mit einem bestimmten Unternehmen eingehen müssen, bevor sie ihre Systeme auf 
dem Markt anbieten dürfen. So geben bestimmte Systemanbieter nach BDEW-Informationen aktuell Angebote ab, in denen Patentkosten nicht erwähnt oder als weiterer, noch unsicherer 
Kostenpunkt, in Aussicht gestellt werden. Für eine Beauftragung müssen aber die Gesamtkosten angegeben werden, nicht zuletzt aus vergaberechtlichen Gründen. Da die Kosten unter den 
Anbietern nicht vergleichbar dargestellt werden, stellt dies eine weitere Unsicherheit in der Wahl eines BNK-Signalanbieters dar.
Hinzu kommt, dass für die Installation eines entsprechenden BNK-Systems bei Windenergieanlagen an Land mindestens zwölf Monate veranschlagt werden müssen. Der BDEW hatte dies in seiner 
Stellungnahme zum Verfahren BK6-19-142 entsprechend dargelegt. Bei Windenergieanlagen auf See entstehen zusätzliche Probleme aufgrund der Nachrüstung im Netzwerk und der 
Flugbefeuerung.
Dies bedeutet aber für die Anlagenbetreiber, dass sie nun, Mitte September 2020, nur Radar-basierte Lösungen oder das eine zugelassene Transponder-System wählen können, um die 
erforderlichen BNK-Einrichtungen noch ansatzweise termingerecht installieren lassen zu können. Für Betreiber kleinerer Windparks sowie heterogener Windparks, die ein bedeutendes Maß an 
älteren Anlagen aufweisen, würde dies bedeuten, dass sie mangels einer größeren Anzahl zugelassener Transponder-Systeme eine möglicherweise teurere Technik auswählen müssten, um die 
Frist nach § 9 Abs. 8 EEG 2017 einhalten zu können. Und auch dies kann nach BDEW-Informationen z.B. bei Mittelgebirgsregionen mit komplexer Topografie zeitkritisch werden. 
Dies spricht schon gegen eine hinreichende Marktverfügbarkeit entsprechender Systeme: Eine Marktverfügbarkeit setzt nicht nur eine ausreichende Auswahl innerhalb desselben Systems sondern 
auch eine ausreichende Auswahl unter verschiedenen Systemen voraus. Dies gilt speziell dann, wenn diese verschiedenen Systeme nach aktueller Wahrnehmung zu unterschiedlichen 
Installationskosten führen würden.

Allerdings ist aufgrund der vorstehenden, unter Nr. 8 a) bis 8 f) genannten Probleme mittlerweile noch gar nicht sichergestellt, dass diese Installationen überhaupt termingerecht in Betrieb 
genommen werden können. 
Zudem ist die Antwort zu vorstehender Frage 6 zu beachten. 

Bundesverband der Energie- und 
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Ja. Wir erachten eine Verlängerung der Umsetzungsfrist um 3 Jahre für Offshore-Windparks (OWPs) in der Außenwirtschaftszone (AWZ) und im Küstenmeer ist dringend notwendig. Die 
Fristverlängerung begründet sich mit

          • den aus technischer Sicht höheren Anforderungen an BNK-Systeme im Offshore-Bereich,
          • längeren Planungshorizonten für Kampagnen offshore bei gleichzeitig geringeren Arbeitszeitfenstern aufgrund limitierender
            Umgebungsbedingungen (Hauptkonzentration auf Sommermonate),    
          • Corona-bedingten Verzögerungen in den Kampagnenplanungen der Offshore-Betreiber, die bereits jetzt notwendige Arbeiten 
            auf das kommende Jahr haben verschieben müssen,
          • den fehlenden Erfahrungen bei der Installation und der entsprechend fehlenden Marktreife und Verfüg-barkeit, speziell von 
            (transponderbasierten) Systemen im Offshore-Bereich,  
          • den hohen regulatorischen Anforderungen, nebst der Tatsache, dass der analoge technische Standard für die AWZ erst am 
            17. August 2020 veröffentlicht worden ist und damit erst kürzlich für den Offshore-Bereich mehr Klarheit für die Umsetzung
            auf Seiten der Marktakteure geschaffen wurde. 
 
Der BWO hat zu vielen Punkten bereits umfangreich Stellung im gemeinsamen Verbändeschreiben mit BWE und VDMA vom 14. Juli genommen, auf welches wir an dieser Stelle nochmal 
verweisen möchten (in Anlage anbei). Für den Onshore-Bereich sehen wir entsprechend des gemeinsamen Verbändebriefes und den Ausführungen in Frage 6 die Notwendigkeit für eine 
Verlängerung der Umsetzungsfrist um 1 Jahr für Neuanlagen und 2 Jahre für Bestandsanlagen.

Dazu ergänzend:

Technischer Standard für die AWZ

Bei Bestandsanlagen sind sowohl das Detektionssystem, die Netzwerkeinbindung und die Flugbefeuerung zu ersetzen. Auch wenn sich der technische Standard deutlich an der AVV orientiert, gibt 
es Abweichungen an die technischen Vorgaben, die die Anforderungen offshore abermals erhöhen. So ist die Sichtweitenmessung mit Reduzierung der Lichtstärke laut Kapitel 5 des Standard 
Offshore Luftfahrt (SOLF) offshore verbindlich, wohin-gegen dies laut AVV eine Kann-Vorgabe ist. Dazu müssen zusätzliche Geräte auf der Gondel installiert wer-den. Auch bleibt die 
Blockbefeuerung offshore bedauerlicherweise weiterhin nicht möglich, so dass eine Aus-stattung sämtlicher Windenergieanlagen notwendig bleibt.

155 Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)

Küstenmeer

Die BNK ist genehmigungspflichtig. Für OWPs im Küstenmeer, die nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind, gibt es kein zentrales Genehmigungsverfahren, d.h. es sind bei 
mindestens vier Behörden - Landesluftfahrt- und Baubehörde, sowie Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, als auch staatl. Amt für Landwirtschaft und Umwelt - Genehmigungen einzuholen. Das 
Verfahren ist folglich zeitintensiv. Speziell im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch keine behördlichen Vorgaben, wie die immissionsschutz-rechtliche Genehmigung zu beantragen 
ist. Es könnte entsprechend noch keine Genehmigung beantrag wer-den. Eine Vergabe zur Beschaffung von Detektionseinheit, sprich Flugbefeuerung, ist wiederum nur mit vor-handener 
Genehmigung möglich.
 
Für alle Windenergieanlagen in AWZ und Küstenmeer kommt die Frage hinzu, ob überhaupt ein System zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung installiert werden darf, was ebenfalls einen 
hohen Zeitbedarf zur Prü-fung bedeuten wird.  

Bundesverband der Windparkbetreiber 
Offshore (BWO)
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Wie bereits in unserem Schreiben vom 14.7.2020 an die BNetzA (Anlage 1) ausführlich dargestellt, gehen wir auch auf Grundlage der erneuten Beratungen mit unseren Mitgliedern davon aus, dass 
folgende Fristverlängerungen dringend notwendig sind: 
- Für Neuanlagen: um vorerst 1 Jahr
- Für Bestandsanlagen: um vorerst 2 Jahre
- Für Windenergieanlagen auf See: um vorerst 3 Jahre
Um der Branche ausreichend Planungssicherheit zu geben, ist es auch unter Berücksichtigung der seit Mitte Juli gewonnenen neuen Erkenntnisse zwingend erforderlich, die Umsetzungsfrist noch 
einmal kurzfristig zu verlängern. Durch die Verzögerung des Inkrafttretens der AVV und der Coronapandemie konnte erst verspätet die Baumusterprüfung für die neuen BNK-Systeme beantragt 
werden. Derzeit gibt es nur ein einziges zugelassenes System. Eine Fristverlängerung um ein Jahr bis zum 30.06.2022 für Neuanlagen ist daher zwingend erforderlich. Für die Bestandsanlagen ist 
die Situation noch schwieriger. Wir gehen davon aus, dass allein bei den Bestandsanlagen mind. 11.000 Anlagen betroffen sind. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Frist (30.06.2021) müssten 
damit pro Monat mehr als 1.000 Anlagen umgerüstet werden. Das ist nicht umzusetzen. Durch den Zubau kommen außerdem weitere Anlagen hinzu. Die vorhandenen Kapazitäten werden bei 
einem noch vorhandenen Zeitraum von knapp 10 Monaten für Genehmigung, Einbau und Inbetriebnahme bei Weitem nicht ausreichen, zumal derzeit noch immer nicht alle offenen Fragen geklärt 
sind. Viele Betreiber konnten aufgrund der Unklarheiten der verspäteten Umsetzung der neuen AVV und der fehlenden Baumusterprüfungen bisher noch keine Entscheidung treffen.  
Weiter ist nicht abschließend geklärt, ob für die nachträgliche Ausrüstung von Bestandsanlagen mit BNK-Systemen eine Änderungsanzeige gemäß § 15 BImSchG ausreicht oder ob es einer 
Änderungsgenehmigung gemäß § 16 BImSchG bedarf. Dies kann erheblichen Einfluss auf den zeitlichen Bedarf der Umsetzung haben. Zur Frage des richtigen Verfahrensweges gibt es von 
Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Vorstellungen. Es ist davon auszugehen, dass die Behörden, die sich erst einmal in diesem auch für sie neuen Feld zurechtfinden müssen, sehr lange 
Zeiträume für die Bearbeitung benötigen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass leider noch immer nicht alle notwendigen Erkenntnisse vorliegen, die es ermöglichen würden, die Dauer der notwendigen Fristverlängerung abschließend 
abschätzen zu können. Es bedarf zumindest vorerst der oben dargestellten Fristverlängerungen, um zu verhindern, dass tausende Windenergieanlagen im Juli 2021 ihren Anspruch auf Zahlung der 
Marktprämie nach dem EEG unverschuldet verlieren, weil ihre Ausstattung mit einem einsatzfähigen BNK-System bis dahin rein tatsächlich nicht möglich war.
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157 Dark Sky GmbH Ja, eine Verlängerung der Umsetzungsfrist ist notwendig, um Zeitverzögerungen zu kompensieren, welche sich a) aus der verzögerten Veröffentlichung einer neuen Verwaltungsvorschrift, b) aus 
Corona-Bedingten Verzögerungen bei der Entwicklung von BNK-Systemen und bei der Vertragsverhandlung zu BNK-Projekten und c) aus der Vielzahl offener Fragen bei der Umsetzung der neuen 
Verwaltungsvorschrift ergeben. Eine Verlängerung der Frist sollte abhängig gemacht werden von den durch die BNK-Anbieter bereitgestellten Kapazitäten und von der Klärung der nachstehend 
aufgeführten Aspekte. Die Fristverlängerung sollte nicht zu lang bemessen sein, damit WEA-Betreiber motiviert werden, sich zeitnah auf einen Anbieter festzulegen und damit dieser Anbieter 
seine Planungen entsprechend gestalten kann. Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, daß BNK-Anbietern durch kurze Fristen keine Nachteile entstehen, wenn sie die Baumusterprüfung 
später abschließen als andere Anbieter. Die Beschränkung des BNK-Marktes für Bestandsanlagen auf einen recht kurzen Zeitraum macht es ohnehin schwierig, eine funktionierende 
Unternehmensplanung auf der Basis von BNK-Systemen aufzubauen. Dark Sky plant derzeit mit einer Fristverlängerung von einem Jahr, dieser Zeitraum sollte mindestens angesetzt werden. Im 
Zusammenhang mit der Einhaltung der Umsetzungsfrist sind diese weiteren Aspekte zu beachten: 1.) Ist für das Angebot von transponderbasierten Systemen eine Patentlizenz erforderlich. Die 
Dark Sky vorliegenden Lizenzbedingungen erschweren die Berücksichtigung von Einzelanlagen oder kleinen Windparks und entsprechen nach unserer Ansicht nicht der FRAND-Lizenzierung, zudem 
wird durch eine jährliche Mindestlizenzgebühr, welche auch noch nach Fristablauf zu entrichten ist, die Entwicklung kleinerer BNK-Anbieter erschwert und die Vielfalt am Markt eingeschränkt. 2.) 
Bieten nicht alle Hersteller Schnittstellen für alle BNK-Systeme an, im Falle von Dark Sky gilt das insbesondere für dezentrale Schnittstellen direkt auf der WEA. Dies führt zu einem Eingriff der WEA-
Hersteller in die Entscheidungsfreiheit der WEA-Betreiber, indem sie über oftmals bestenden Vollwartungsverträge Einfluss nehmen. 3.) Wird in vielen Fällen nicht der einfachste Weg zum 
Anschluß an das Befeuerungssystem gewählt, indem eine Schnittstelle für das vorhandene System geschaffen wird. Stattdessen versuchen WEA-Hersteller Ihre Unterstützungsangebote auf den 
kompletten Austausch von Befeuerungstechnik auszurichten, was automatisch auch die Anpassung auf die neue AVV inkl. der höheren Anforderungen an die USV bedeutet. Somit werden deutlich 
mehr Leistungen je WEA durchgeführt als für eine reine BNK-Nachrüstung erforderlich wäre. BNK-Anbieter haben oftmals einfachere Lösungen verfügbar, diese würden aber in bestehende 
Wartungsverträge eingreifen und erfordern daher die Zustimmung der WEA-Hersteller. 4.) Weicht die Praxis beim projektspezifischen Funktionsnachweis zunehmend von den Regelungen der AVV 
ab, indem von Luftfahrtbehörden Nachweise über die ortsspezifische Eignung des BNK-Systems gefordert werden oder die Eignung aufgrund pauschaler Kriterien in Frage gestellt wird. Sogar das 
BMVI geht davon aus, dass Baumusterprüfstellen zukünftig auch standortspezifische Gutachten anfertigen müssen (BWE-Arbeitskreis Kennzeichnung, 08.09.2020, ). Neben massiver 
Zusatzkosten würde dies insbesondere auch zeitliche Verzögerungen bedeuten und in vielen Fällen dazu führen, daß bestehende Verträge aufgelöst werden, weil die Luftfahrtbehörden einer BNK-
Ausrüstung nicht zustimmen.

158 DFS Aviation Services GmbH Die DAS erachtet eine Verlängerung der Fristen entsprechend den Forderungen und Argumentationen der Verbände BWE, BWO und VDMA als nachvollziehbar und vertretbar. Zur 
Vereinheitlichung von Standards begrüßt die DAS die Initiative des BMVI hier eine Konsultation der Prüfstellen voranzustellen.

159 enercity Erneuerbare GmbH Nach unserer Einschätzung ist die Verschiebung der Umsetzungspflicht für Bestandsanlagen um 2 weitere Jahre erforderlich um einen Markt aufzubauen.
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Wir gehen davon aus, dass eine Fristverlängerung nötig sein wird. Diese sollte jedoch auf Basis einer qualifizierten Datengrundlage getroffen werden. Pauschale Verlängerungen, ohne Beachtung 
des tatsächlichen Markthochlaufs, halten wir hingegen für nicht geeignet. Somit plädieren wir dafür, die Entscheidung für eine mögliche Fristverlängerung in Abhängigkeit vom - nun gerade erst - 
gestarteten Installationsverlauf sowie den tatsächlichen Inbetriebnahmen zu treffen. Eine schlüssige Evaluation ist nach unserer Auffassung zum Anfang des Jahres 2021 möglich. Vor diesem 
Hintergrund spricht ENERCON sich dafür aus, den Installationsfortschritt in Q4/2020 als Grundlage für eine Neubewertung zu nutzen und zum jetzigen Zeitpunkt von einer pauschalen 
Fristverlängerung, ohne solide Datengrundlage, abzusehen. Wir sind weiterhin der Auffassung, damit der Intention des Gesetzgebers sowie den Interessen der Branche nachzukommen, die die 
BNK als ein zentrales akzeptanzsteigerndes Element ansehen und deren schnellstmögliche Umsetzung forcieren. 

Durch die späte Finalisierung des rechtlichen Rahmens (Novelle der AVV) ist wertvolle Zeit zur Ausrüstung von Windenergieanlagen mit BNK-Systemen verstrichen. Auf diesen Umstand hat die 
BNetzA mit Festlegung vom 20.10.2019 reagiert und die in § 9 Absatz 8 Satz 3 EEG 2017 vorgesehene Umsetzungsfrist zunächst um ein Jahr bis zum Ablauf des 30.06.2021 verlängert. Seit Mai 
2020 besteht nun die lang erwartete Rechtssicherheit zur Anwendung von BNK-Systemen. Darauf aufbauend erfolgte schließlich auch die offizielle Benennung von Zertifizierungsstellen zur 
Abnahme von Baumusterprüfungen durch das BMVI. Der Bundesgesetzgeber hat folglich den notwendigen regulatorischen Rahmen zum Abschluss gebracht. Für das gegenständliche 
Konsultationsverfahren gilt es unserer Ansicht nach nun zu bewerten, ob die Hersteller von BNK-Systemen, die Windanlagenhersteller sowie die jeweils zuständigen Genehmigungs- und 
Landesluftfahrtbehörden alle notwendigen Prozesse für die flächendeckende Ausstattung und Inbetriebnahme mit BNK-Systemen bis zum Ablauf des 30.06.2021 sicherstellen können.

Ein nennenswerter Installationsfortschritt an transponderbasierten BNK-Systemen wird in den kommenden Monaten erwartet. Wie schnell eine signifikante Durchdringung von BNK-Systemen 
erzielt werden kann, wird dann sicherlich gegen Ende von Q4/2020 ersichtlich. Verständlicherweise haben die meisten BNK-pflichtigen Betreiber, aufgrund der systemischen und preislichen 
Vorteile, auf die Zulassung von transponderbasierten Systemen gewartet. Das schließt jedoch nicht aus, dass bei vielen Akteuren bereits Vorabfragen sowie Vorprüfungen für die Installation von 
BNK-Systemen durchgeführt wurden. Auf Seiten der BNK-pflichtigen Betreiber sowie der BNK-Hersteller sehen wir folglich die erforderlichen Vorbereitungen zum Hochlauf der Installationen auf 
einem guten Weg. Hinsichtlich der Verfügbarkeit der benötigten Stückzahlen können wir zu diesem Zeitpunkt keine Aussage treffen. Nach unserem Kenntnisstand wurde das erste 
transponderbasierte System Mitte August 2020 offiziell zugelassen. Weitere transponderbasierte Systeme stehen absehbar vor der Zulassung. Bereits zugelassene radarbasierte Systeme sind 
verfügbar und können in den nächsten fünf Jahren weiterhin ohne Einschränkung installiert und betrieben werden. Siehe dazu die Antwort auf Frage 1.

Als Windenergieanlagenhersteller hat ENERCON alle notwendigen Schnittstellen zur Einbindung von BNK-Systemen entwickelt und kann diese je nach Kundenwunsch anbieten. Wir gehen 
außerdem davon aus, dass auch andere Anlagenhersteller die vergangenen Monate dafür genutzt haben, die benötigten Schnittstellen zur Einbindung von BNK-Systemen vorzubereiten. Wie viel 
Zeit jedoch die Installation eines BNK Systems pro WEA, respektive Windpark, in Anspruch nehmen wird, kann zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden.
Siehe dazu die Antwort auf Frage 1.

Als Windenergieanlagenhersteller hat ENERCON alle notwendigen Schnittstellen zur Einbindung von BNK-Systemen entwickelt und kann diese je nach Kundenwunsch anbieten. Wir gehen 
außerdem davon aus, dass auch andere Anlagenhersteller die vergangenen Monate dafür genutzt haben, die benötigten Schnittstellen zur Einbindung von BNK-Systemen vorzubereiten. Wie viel 
Zeit jedoch die Installation eines BNK Systems pro WEA, respektive Windpark, in Anspruch nehmen wird, kann zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden.

Auf Seiten der Behörden verbleibt nach unserer Ansicht eine sehr große Unsicherheit, da wir aktuell nicht bewerten können, inwieweit die Verfahren zur Inbetriebnahme von BNK-Systmen bei den 
jeweils zuständigen Genehmigungs- und Landesluftfahrtbehörden für Verzögerung sorgen werden. Aber auch in diesem Zusammenhang werden die nächsten drei bis vier Monate die 
erforderlichen Erfahrungswerte liefern, wie der Installationsfortschritt schließlich zu bewerten ist und welcher Zeitraum für eine erneute Anpassung der Umsetzungsfrist angemessen erscheint.

161 ENGIE Deutschland AG Ja, für Bestandsanlagen wäre eine Fristverlängerung von zwei Jahren aus unserer Sicht notwendig! Zur Frist für Neuanlagen haben wir keine Kenntnisse.

162 ITEC International GmbH Wir erachten eine Verlängerung der Umsetzungsfrist um weitere 2 Jahre für Bestandsanlagen für notwendig. 
Weiterhin sind durchgängige Prozesse bei den Landesluftfahrtbehörden erforderlich, damit der Betreiber der BNK vor Beauftragung Sicherheit bezüglich den Genehmigungsfähigkeit der BNK hat.

ENERCON GmbH160



41 von 44

Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

163 juwi AG / juwi O&M Wir erachten eine Verschiebung für dringend notwendig. 
Es ist davon auszugehen, dass bei der Neuerrichtung von WEA sowohl die Hersteller von transponderbasierten BNK-Systemen als auch die WEA-Hersteller selber eine Ausstattung ermöglichen 
werden. Allerdings ist der noch gültige Zeitraum bis zum 1.7.2021 auch für Neuanlagen zu knapp bemessen. Durch die mehrmonatige Verzögerung des Inkrafttretens der AVV aber auch der 
Zurückstellung der Veröffentlichung aufgrund der Coronapandemie, konnten auch erst verspätet die neuen BNK-Systeme die Baumusterprüfung beantragen. Derzeit gibt es unseres Wissens nur 
ein zugelassenes System.
Eine Erweiterung um 1 Jahr bis zum 01.07.2022 für Neuanlagen wäre daher dringend erfoderlich.

Für die Bestands WEA ist die Situation noch gravierender. Bei der vorhandenen Anzahl von ca. 17.000 umrüstungspflichtigen WEAs werden die Kapazitäten bei einem noch vorhandenen Zeitraum 
von 10 Monaten für Genehmigung, Einbau und Inbetriebnahme nicht ausreichen, zumal derzeit noch nicht alle Prozesse geklärt sind. Aufgrund der Stand heute unbekannten 
Realisierungszeiträume in Verbindung mit der ebenfalls Stand heute bestehenden Umsetzungspflicht bis zum 30.06.2021, reduziert sich der noch mögliche Umsetzungszeitraum immer weiter. Mit 
jeder weiteren Inbetriebnahme einer WEA steigt die Zahl der notwenigen Umrüstungen in einem immer kürzer werdenen Realisierungszeitraum. Es ist daher dringend notwendig hier einen 
längeren Zeitraum zu wählen. Vorgeschlagen wird eine Verlängerung um zwei Jahre. Auch mit einer Verlängerung der Frist zur Installation eines BNK-Systems sollten auf begründeten Antrag 
Individualverlängerungen nicht ausgeschlossen werden. 
Zudem sollte die Möglichkeit gegeben werden, für Parks mit unterschiedlichen Betreibern nach technisch und wirtschaftlich gemeinsamen Lösungen zu suchen. Diese Abstimmungen müssen auch 
Fragen der Gewährleistung und Zuständigkeiten klären, was i.d.R. einen gewissen Zeitvorlauf erfordert.

164 Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. (LEE NRW)

Der LEE NRW erachtet eine Verlängerung der Umsetzungsfrist für Neu- und Bestandsanlagen von 12 Monaten bis zum 30. Juni 2022 als angemessen und notwendig. Diese Zeitspanne resultiert 
maßgeblich aus der verzögerten Veröffentlichung der novellierten AVV. Ohne die konkreten Kriterien der luftverkehrsrechtlichen Zulässigkeit war es weder möglich transponderbasierte BNK-
Systeme zu zertifizieren noch zu überprüfen, in welchem Umfang bereits existierende Radar-BNK-Systeme die neuen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus existieren noch immer einige 
Unklarheiten in Bezug auf den genehmigungsrechtlichen Verfahrensweg und die Kriterien der luftverkehrsrechtlichen Zulässigkeit, welche das BMVI und das BMWi trotz mehrfacher Ansprache der 
Windenergiebranche nicht auszuräumen vermochten. Der Umstand, dass derzeit kein einheitliches Verfahren für die Genehmigungsbehörden besteht, führt zu Verwirrung und verzögert eine 
schnelle Bearbeitung der entsprechenden Anträge. Aufgrund der Tatsache, dass BMVI und Landesluftfahrtbehörden derzeit keine pauschalen Ausschlusskriterien für jene Szenarien benennen, die 
unter Punkt 3 in Anhang 6 der AVV n.F. als mögliche Gefährdung einer BNK für den Luftverkehr gelten könnten, würde ein Betreiber erst dann eine negative Aussage der entsprechenden Behörde 
erhalten, wenn erste Gutachten beauftragt und Unterlagen eingereicht wurden. Dies und der Umstand, dass derzeit noch nicht klar ist, wie viele befeuerungspflichtigen Anlagen unter die 
Ausnahmeregelungen fallen, erschweren den Markthochlauf der BNK-Systeme.

Aus Verbandssicht sollte die Umsetzungsfrist jedoch auch nicht unnötig verlängert werden, damit der Gesetzgeber seinem Ansinnen einer Akzeptanzsteigerung für die Windenergie bei den 
Bürgerinnen und Bürgern nicht zuwiderläuft und um gegenüber jenen Betreibern, die diese finanzielle Investition bereits getätigt haben, nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren.  

165 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Siehe 1 
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166 light:guard GmbH und Quantec 
Sensors GmbH

Wir halten eine mögliche Verlängerung der Umsetzungsfrist für kontraproduktiv, da jede Verlängerung dazu führt, dass ein großer Teil der Betreiber die vom Gesetzgeber gewollte Umsetzung der 
BNK aufschiebt. Daher plädieren wir dafür, dass die Frist nicht verlängert wird, sondern eventuelle Sanktionen bei Nichtumsetzung für zunächst 12 Monate nach dem Stichtag ausgesetzt werden. 
Damit kann einerseits dem Wunsch der Politik nach rascher Umsetzung Rechnung getragen werden, andererseits können sich alle Marktteilnehmer darauf einstellen und erlangen 
Planungssicherheit. Die BNK-Anbieter können dann ihre Kapazitäten auf die Auftragssituation anpassen, was bei einer einfachen Fristverlängerung nicht möglich wäre, da ein großer Teil (wie bei 
vergleichbaren Regularien) erst so spät wie möglich sich mit der Thematik auseinandersetzt und dadurch die Gefahr besteht, dass wieder sehr langsam umgesetzt wird und eine weitere 
Verlängerung notwendig werden könnte. Bis Ende diesen Jahres werden voraussichtlich die meisten oder alle unter 3 genannten Anbieter ihre Baumusterzertifizierung erlangt haben. Damit bliebe 
bis 30.06.2021 genügend Zeit für die Betreiber den passenden BNK-Anbieter für die Ertüchtigung der Infrastruktur und für die Bereitstellung des BNk-Systems auszuwählen. Voraussetzung für die 
Aussetzung der Sanktionierung müsste jedoch der Nachweis der festen Auftragsvergabe für alle drei Bestanddteile einer BNK sein. Ferner sollten die nach Installation der BNK anfallenden 
Genehmigungs- und Zustimmungsprozesse bzw. die dafür notwendigen Zeiträume sich nicht nachteilig für die WEA-Betreiber auswirken, da sie darauf nur sehr begrenzten Einfluss haben. Sollte 
die Kammer zum den Entschluss kommen, dass eine Aussetzung der Sanktionierung nicht möglich ist, schlagen wir vor die Frist für Bestandsanlagen und Offshore WEA um nicht mehr als 6-12 
Monate zu verlängern. Für neue WEA sehen wir keine Notwendigkeit zur Fristverlängerung. Jeder WEA-Hersteller hat unseres Wissens nach die erforderlichen Produkte in Vorbereitung bzw. 
bereits im Angebot, so dass hier unserer Ansicht nach kein Engpass zu erwarten ist. Da die Infrastruktur bereits im Vorfeld auf BNK ausgelegt werden kann und die BNetzA bereits festgestellt hat, 
dass die Inbetriebnahme der BNK sofern technisch notwendig auch nach Inbetriebnahme der WEA erfolgen kann, gibt es aus unserer Sicht kein Erfordernis die Frist bei neuen WEA zu verlängern. 
Wichtiger Hinweis: Es sollte aus unserer Sicht darüber nachgedacht werden, wie eine Inbetriebnahme einer neuen WEA zu definieren ist. Sinnvoll wäre hier unseres Erachtens, dass die BNK erst 
frühestens nach Abnahme der WEA vom WEA Hersteller mit BNK ausgestattet sein muss.

167 VDMA e.V. Wir fordern aus den  beschriebenen Gründen daher eine erneute Verlängerung der Umsetzungsfrist der BNK-Pflicht zum 01.07.2021 um folgende Zeiträume:

• Für Neuanlagen: um 1 Jahr
• Für Bestandsanlagen: um 2 Jahre
• Für Windenergieanlagen auf See: um 3 Jahre

Aus Sicht des VDMA sind diese Zeiträume notwendig, um sowohl die Anpassungen im Rahmen von Planung und Genehmigung von Neuanlagen zu gewährleisten als auch die Umrüstung und damit 
verbundene Anpassungen und Genehmigungen bei Bestandsanlagen zu realisieren.

Hierbei sehen wir es als zwingend notwendig an, eine klare Unterscheidung zwischen Neu- und Bestandsanlagen sowie zwischen Onshore- und Offshore-Anlagen zu treffen. Dabei sollte im Bereich 
Offshore keine Unterscheidung zwischen Windparks in Küstenmeer und AWZ gemacht werden, da die technischen Herausforderungen äquivalent sind, auch wenn die regulatorische Zuordnung 
(Küstenmeer – AVV, AWZ – technischer Standard von BMVI/BSH) divergiert. 

Wir müssen an dieser Steller aber auch darauf hinweisen, dass die genannten Fristen  aufgrund einer vielzahl noch offener Fragen nur nur unter bestimmten Vorraussetzungen erfüllt werden 
können. 
Diese sind unter anderem:

- Zeitnahe Bereitstellung von baumustergeprüften Systemen am Markt
- Unterschiedliche Auslegung der AVV durch die Luftfahrtbehörden sind zu vermeiden
- Projektspezifische Gutachten der Luftfahrtbehörden für die einzelnen Standorte sind auf ein mindestmaß zu reduzieren
- Technologieeinschränkungen der Behörden aufgrund des Standortes sind zu vermeiden
- Zeitnahe Genehmigungen durch die zuständigen Behörden
-  Klärung der Lizenzfragen bei Transpondersystemen und klare FRAND-Bedingungen bei den Lizenzen
- Keine erneuten oder weitere Einschränkungen aufgrund COVID-19
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Wir erachten eine Verlängerung der Umsetzungfrist für dringend notwendig.  
     Es ist davon auszugehen, dass bei der Neuerrichtung von WEA sowohl die Hersteller von transponderbasierten BNK-Systemen als auch die WEA-Hersteller selber eine Ausstattung ermöglichen 
werden. Allerdings ist der noch gültige Zeitraum bis zum 1.7.2021 auch für Neuanlagen zu knapp bemessen. Durch die mehrmonatige Verzögerung des Inkrafttretens der AVV und die 
Zurückstellung der Veröffentlichung aufgrund der Coronapandemie konnten die Anbeiter der neuen BNK-Systeme die Baumusterprüfung erst verspätet beantragen. Derzeit gibt es unseres 
Wissens erst ein zugelassenes Transponder-System. Weitere werden noch folgen.
Erforderlich ist für Neuanlagen an Land somit eine Verlängerung um vorerst ein Jahr bis zum 30.06.2022.
     Für Bestandsanlagen ist die Situation noch gravierender. Bei der vorhandenen Anzahl von noch ca. 15.000 umrüstungspflichtigen Windenergieanlagen werden die Kapazitäten im noch 
vorhandenen Zeitraum von weniger als 10 Monaten für Genehmigung, Einbau und Inbetriebnahme nicht ausreichen, zumal derzeit wie beschrieben mehrere Prozessschritte noch nicht geklärt 
sind. Es müsste ab sofort eine monatliche Nachrüstung bei ca. 1.500 Windenergieanlagen erfolgen.  Da aktuell noch keine Umsetzungen erfolgen und nicht absehbar ist, ab wann die Umsetzungen 
serienmäßig durchgeführt werden können, wird das Zeitfenster immer kürzer und die fristgerechte Umsetzung immer weniger möglich. Betreiber von Bestandswindparks konnten bisher aufgrund 
der offenen Fragen, des verspäteten Inkrafttretens der AVV und der fehlenden Baumusterprüfungen noch nicht einmal eine Entscheidung bezüglich des zu beauftragenden Anbieters treffen. Die 
noch immer bestehenden Unklarheiten bezüglich der Umsetzungszeiträume sorgen dafür, dass sie der Umsetzungszeitraum weiter reduziert. Zwischenzeitlich neu errichtete Windenergieanlagen 
erhöhen die Zahl der umzurüstenden Anlagen. Wir rechnen mit einer serienmäßigen Nachrüstung erst im Jahr 2021. Wie in Antwort zu 6 beschrieben, wird der dann noch zur Verfügung stehende 
Zeitraum aufgrund von Einschränkungen durch Witterungsbedingungen teilweise nicht nutzbar sein.  
Erforderlich ist für Bestandsanlagen an Land somit eine Verlängerung um vorerst zwei Jahre bis zum 30.06.2023. 
Begründete Anträge  auf  individuelle darüber hinausgehende Verlängerungen sollten ermöglicht werden.  
.    Bei Offshore-Windparks gelten im Grundsatz die gleichen Argumente für eine Verlängerung. Allerdings ist die Umsetzung und der spätere Betrieb durch die spezielle Offshore-Situation v.a. bei 
Installation und Wartung zusätzlich erschwert. Die zusätzlichen technischen Herausforderungen sind lösbar, verhindern jedoch eine einfache Übertragung der BNK-Systeme in den Offshore-
Einsatz. Zudem liegen bisher keine Erfahrungen mit BNK-Systemen im Offshore-Einsatz vor. 	

Erforderlich ist für Offshore-Windparks somit eine Verlängerung um vorerst drei Jahre bis zum 30.06.2024. 
     Eine Verlängerung der Umsetzungsfrist ist auch aus rechtlichen Gründen geboten. Da ein für den ordnungsgemäßen Betrieb und die gesicherte wirtschaftliche Lage verantwortlicher 
Geschäftsführer angesichts der beschriebenen Unklarheiten und Risiken den Wegfall der Marktprämie nach Ablauf der Frist nicht ausschließen kann, muss diese existenzielle wirtschaftliche 
Bedrohung unbedingt vermieden werden. 
Monitoring des Umsetzungsprozesses: Um zukünftig nicht wieder in Unsicherheiten bezüglich des Umsetzungsfortschritts und der Möglichkeit der Einhaltung der Fristen zu kommen, regen wir an 
zu prüfen, ob ein Monitoring des Umsetzungsfortschritts implementiert werden kann.
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Lfd. Unternehmen/ Verband/ etc. Antwort

Stellungnahmen zum zweiten Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
(BK6-20-207)

169 wpd windmanager GmbH & Co. KG Aus Sicht der Betreiber hat sich die Marktsituation trotz großer Fortschritte leider nicht ausreichend entwickelt. Erst nach längerer Verzögerung trat die Neufassung der AVV Kennzeichnung am 
01.05.2020 in Kraft, die transponderbasierte BNK-Systeme erstmals zuließ. Bis zu diesem Zeitpunkt fehlten grundlegende Rahmenbedingungen, um marktreife, technische Lösungen zu entwickeln, 
Prozesse in der Planung zu gestalten und die notwendigen Genehmigungsverfahren zu starten. Trotz der Neufassung der AVV Kennzeichnung und den bevorstehenden Baumusterprüfungen von 
transponderbasierten BNK-Systemen bestehen nach wie vor Unsicherheiten und Unklarheiten bei der Umsetzung.
Selbst mit entsprechender Planungssicherheit und marktreifen Produkten wäre es sehr unwahrscheinlich, die komplexe und arbeitsintensive Umrüstung aller BNK-pflichtigen Windenergieanlagen 
innerhalb der bestehenden Fristen zu realisieren. Insbesondere aufgrund der coronabedingten Kapazitätsengpässe bei Personal, Zulieferern und in der Auftragsabwicklung müssen alle Beteiligten 
mit weiteren Verzögerungen rechnen, die heute noch nicht abschätzbar sind.  Hindernisbefeuerungen, Schnittstellen und Kommunikationsanbindungen müssen aufwendig ertüchtigt, erneuert 
oder ganz ausgetauscht werden. Hindernisbefeuerungen, die den neuen AVV Anforderungen entsprechen, befinden sich zu Teilen noch im Zertifizierungsverfahren und 
Kommunikationsanbindungen sind oftmals gar nicht darauf ausgelegt, weitere externe Signale zu verarbeiten. Schnittstellen, (IT-)Sicherheitsbelange, Verantwortlichkeiten, Haftungsrisiken und 
andere Fragen sind aufgrund der neuen Technik und den fehlenden Erfahrungen noch gar nicht zwischen den verschiedenen Dienstleistern geklärt. Viele Angebote zur Umrüstung der 
Anlagentechnik sind daher derzeit technisch und vertraglich nicht unterschriftsreif und es gibt nur wenige Drittanbieter-Lösungen am Markt.
Es ist aus unserer Sicht daher zwingend erforderlich die Umsetzungsfrist zu verlängern, um verlässliche Rahmenbedingungen zu setzen und die notwendige Planungssicherheit für BNK-Anbieter, 
WEA-Hersteller, Projektierer und Betreiber zu schaffen. Wir schließen uns daher den Forderungen der Verbände BWE, BWO und VDMA an, die Umsetzungsfrist für die Ausstattungspflicht von 
Windenergieanlagen mit einer Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung vorläufig zu verlängern:
- für Neuanlagen um vorerst 1 Jahr
- für Bestandsanlagen um vorerst 2 Jahre
- für WEA auf See um vorerst 3 Jahre
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Weiterhin ist vielfach noch unklar, ob im Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit Schwierigkeiten und Verzögerungen zu rechnen ist.

Weitere Anmerkungen:




